
,Wie wirkt sich die totalitäre Vergangenheit 
auf die heutige Rechtsprechung aus? 

Vou Generulbundc81lowealt Dr. jur. b.c. Max Gnde, Knrluubc 

Rerr GcncmlbumlOlfflnwalt Dr. ft:'a.~ Gr'ld.o "i.,lt dOll abgod,,,d(tcn Vor· 
trag am 19. Oktubor 1958 in der I::vanseliac1um AliUdrmie /Jad JJoll Sa; lIo 
AI18fillrr""8on b(.'/wmlo/n lo'ra8('1I. di(l "id,t, nur den Ri.cll,c,. lind StatUS
"'''(10'', ,'ulld(}", (luch (/Of' trtl! ,·QlIzug,b"",,,,.on I,oriil,rell . IJor VoU: ug6boa mtn, 
flor in d~r l/orlla"I5Oll" O;I , i" df1t' CogfUlf(JlIrt und in. dor Zu'w"l' mit Gu
/utlgelw lI .;11 '"'" ImUt). hat ",,(I habe" u.:ird. die (11'" dOll in clur uorlioge"dcu 
Abhand/uIIlI orwülrtUc lI Criim/crt recJ."krl'/tig :u Freil,oit$, traj'o ver'Io,t eU, 
wunlell, ",uß dia fUlo/SC.;oigtoli sröjJoroll. Zlu(w,monl.iJtr80 kenn an Iwd aü:" 
:U (ligo ll mocJwn. 

Vi,o ScI,riftlG'i.tu.ng da"kt dem Vorfauer für llio GOllohm;grmg :11," Abdrw.:k. 

('eh we rdo die übergrof.ie Weite des mir gestellten, ;icht vOn 
mir formuli erten Themus einengen nnd uuf se inen inneren Kern zu
rlicklilbren müssen, dClIll dns Ve.rhilltnis von gestt'rn und heute. dus 
in de m Themn nngesprochen und nuf die scheinbar sncbliche Grij/ic 
" Rech tsp rech ung" bezogen ist. Iie üe sieb nntürlich uuf vielerlei Weise 
belenchten, z.ß. in einer detailli erten Dllr8tellun~ dicser Such e " Hecht
"precbunK" so, duü w e Antworten, die gestern und be ute aul he8Linllllte 
Frllgen des Jl echb gegeben wurden lind werden in ihrer ' Konstanz 
od.,r in ihrem Wechsel sichtbar gemocht wUrden. Dos wUre ni cht nD' 
intercs.aut und würde zeigeu, daü der EiuHuü des totulitiiren Rcgi· 
mes we ite Provinzen dieser Recht sprechung - vor ullem im Bere ich 
des Zivilrtlchts - kllum b riihrt hot, 1I1Id duü munche ElltwicklulIg"" 
in ihr, die wiihrend des totulitUrtln Hegi me. in Erscheinung getr~ tc ll 
sind, allgemeine Tendenzen dieses Johrhllndcrt~ ollsdr üdcen, iudem 
Hie de n Verä nde rungen des gese llschuftlichen, wirtschuftlichen und no
tilrlich ullch fics geistigen Lehens c nt sprechen. Ich will Ihren ßlick 
uur einmal uul di csen Aspe kt des Gesomtsuchverb"lts lenken, in wel· 
chem e in brei ter Bereich von Sachlichkeit, Sachhestimmthd t - im 
Hinblick uuf umer Themu könnte mUD uuch 8u~en von Neutrolil1it 
in bezug uuf d08 totalitäre Hegime - in Erschciuung triII, ober ich 
will diese sow.ugen neutrale Zone hinter roir lasscn, denn in ihr 
liegt nicht dos Problem, auf das ich mich in de r Stellung d ~8 T heruo8 
nnge~prochen füble. D"s Problem lieg t zweifellos irr der Begegn un g 
der Rcch tsprcclrrrrrg mit der totulitiircn M"ciJt. Ah r kunn d~lUr rru""r' 
e iner, der seit mehr uls ~o Juhren uls Stoutsunwolt und !lichter tä tig 
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war und ist, die Rechtsprechung 01. eine Sach·Grij(je ansehen, als ob 
er nicht zu seinem Teil - zu seinem kleinen oder grolien Teil -
diese Rechtsprechung als ihr Träger und Glied mitgeslahet hillte, han· 
delnd oder nicht handelnd, redend oder schweigend? Als ob er sie 
also nicht zu seinem Teil auch mit zu verantworten billte I Nein, un· 
aereiner dorf nicht in ein · solches "Als ab" ausweichen, sondern er 
muli sich der Unerbittlichkeit der Frage stellen, die da beil:'t: J hr 
deutschen Richter und Staat8Bnwllhe, wic babt Ibr es gestern mit dem 
Recht geholten, als Euch die Macht bedrängte? Hobt Ibr der Macht 
gedient oder dem Recht? Und wie denkt Ibr hente über jenes Gestern? 
Wie wUrdet Ihr morgen bandeln, wenn die Situation von gelterll wie· 
derkäme? 

In den Antworten 8uf diese Fragen muli auch die wirkliche Nach· 
wirkung des totalillIren Regimes enthalten aein. 

Ich will antworten als einer, der dabei war und 018 einer, der erlebt 
bat, wovon er spricht, als einer der von seinem Lebens· und Berllfs· 
schicksal spricht, und ich will versuchen mit der Wabrbaftigkeit zu 
antworten, die JaMpers kUr1.lich in seiner Frankfllrter Rede von UIIS 

gefordert hat. leb dorf eillige Slitze aUM seiner Hede in Ihre Erinne
rung zurückrufen: 

"I-'riede ist nur durch }o' reibeit, }o'reiheit nur durch Wabrheit 
miiglich, daber ist die Uuwahrbeit das eigentlich Böse, jeden 
Frieden Vernichtende. Die Unwahrheit von der Verschleierung 
bis zur blinden Lüssigkeit, von der Lüge bis zur inneren Ver
logenheit, von der Gedankenlosigkeit bis ZUlU doktrinüren Wahr
heitefunatiemue, von der Unwabrhaftigkeit des einzelnen bi8 zur 
Unwahrhaftigkeit de8 öffentlichen Zustandes . •• " 

Dieser Anruf bat uns allen gegolten, und ich IUr meinen Teil be
kenne mich duzu, dali er mich auch getroffen hat. Unsere Vergangen
beit iet nidll bewältigt, weil wir ihr nicht mit Wabrhaftigkeit ins Auge 
gesehen baben. Ich eage un ie re Vergangenheit, spreche oleo nicht etwa 
nur von der der anderen, sondern nur von der meinen mit der der an
deren ZU8ammen. Auch wir Joristen, wir Richter und Staatsanwiilte 
müssen zu unserem Teil - nämlich in bezug auf dal Schicksal dei 
Rechtes iu dieser uneerer Lebenszeit - mit vollzieben, was der 1Ii8l0-
riker Heimpel vor drei Juhren gesagt hat: 

"Wir sind in den letzten zebn Jahren - seit 1945 - faktisch 
eiu Volk ohne Geschichte. geworden durdl Schuld und Schicksal. 
Dieser Zustand der Geschichtllosigkeit wird andauern, solange die 
Brücke des Bewu6taein8 über die Zeit von 1933 bi8 1945 nicbt 
wieder gebaut ist, 80lange wir diele Zeit behandeln, all wären wir 
damals nicht geltraucbelt und billlen eigentlich nicht gelebt, als 
Dlü6ten wir nicht jene Zeit in die KontinuiLÜt uneerer Geschichte 
ein8tellen _ ••. " 
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Was liegt denn für uni Juri8ten in der Lücke unBerel Bewu6t· 
lein. an innerem lind äußerem GeBchehen? Ich beschränke mich im 
Versuch einer Antwort auf zwei Hinweise, die Symptomatil!ches andeu· 
tend erhellen sollen: 

Zum Inneren: Noch noch dem Zusammenbruch der nationalsoziali· 
stischen Herrschuft und schon im Versuch der Bewähigllng nationalsozia· 
listischen Unrechts, nämlich in "inern Urteil des OherlandeBgerir.hts 
FrankI"rt aus dem Jahre 1947 lößt sich die tiefste Versuchung, von 
der die deutsche Rechtsprechung hefallen war, deutlich erkennen. Dal 
Urteil, das lib~edrullkt ist in SJZ 1947, S. 6211, handelt von der Tötung 
der unheilhar Geilteskranken und setzt sich mit der Tat.ache ausein· 
ander, da6 diese Tötungen zwar ohne Gesetzesgrundlage, aber doch von 
der staatlichen Obrigkeit ins WFrk gcsetzt waren. Und dazu heißt es 
in dem Urteil: 

"Die Teltung unheilhar Gci,teskranker, die der Gesetzesgrund. 
loge entbehrte, war ein Faktum. Sie hölle vielleicht zur Norm 
werden könneu, wenn sie - auch ohne formelles GeAetz - offcn, 
mit allgemeiner Kenntnis und Anerkennung der Staatsangehörigen 
des Hitlerregimes so lange geübt worden wäre, bis lieh in diescn 
Staatsangehörigen die überzeugung bildete, sie sei rechtens. Nicht 
auf die ZUllimmung wUr" es dabei angekommen, sondern nur 
.. uf die - sei cs .. ueb widerwillige - Anerkennung durch Gewöb· 
nung. Gerade hieran fehlt el .•. " 

Die Tötung der Geiste,kranken hUlte nach die~er Auffo88ung also 
die Chance gohabt, "rechtmä6ig" zu werden, wenn Diller sich offen 
zu ibr bekannt und die öfTentliche Meinung - mit welchen Mitteln auch 
immer - 8n die VorIteIlung der "Rechtmößigkeit" dieser Tötungen 
gewöhnt hötte. Da~ Ullrecbt bütte demnach überbaupt die ChaDlle zum 
Redu zu worfJen, wenn es nu.r olTen genug, brutal genug begangen wird, 
so brut .. l. daß die Tt!rroriaierten sich dieser Brutalitüt beugen. Diejenigen, 
die so denken, verstehen unter Recht olTenbar nur noch eine Zwangs. 
ordnung. die sicb mit Erfolg durchgesetzt hat. In Wirklichkeit boben 
sie den überlieferten Begriff des Rechtes als des in Religion und Na· 
turrecht wur"clndcn, daber nicht völJig relativierburen Malles, mit dem 
du nur Faktische gemesscn wird, verloren. Welche Blindbeit zu glauben, 
dieses Recht könne mit der Meinung der Mehrheit. mit dem Willen 
oder auch dem Wobl der Mehrheit oder gar der Menschheit gleichge· 
setzt oder durch ~ie ersetzt werden! Liegt es doch, wie Hannah Arendt 
(Elemente totaler Uerrschaft) 8agt, im Bereich pr.ktisch·politischer Mög· 
Iichkeiten, duß eines Tages "ein bis ins Letzte durchorganisiertes, me· 
chanisierteM Mcnsrllellgeschleeht auf hlicbst demokratische Weise,lIüm· 
Iidl d'lreb Mehrheitsbe8cblu6" elltRcheiilet, es sei rur die Menscbheit 
im ganzen besser, gewisse Teile derselben zu liquidieren. B. Arend 
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stellt die8er Vision den Sutz Plutos entgegen "Nicht der Mensch, 80n· 
dern ein Gott nlUC! dOH MaC! aller Dinge sein" und sogt mit Recht, 
dari die bier sichthar werdende Aphorie (Dc1\kijehwierigkeit) der poli· 
tischen Philosophie "UIIS lIur so lungc verborgen blcilJcn konnte, uls 
eine nnerschütterte christliche Theologie den HubIlIen für alle poli. 
tischen und philosophischen Prohleme abgab." Nun uber, da dieHer Hub· 
men zerbrochen ist, nehmen sich all" diejenigtln, die du~ Redlt hinter 
der Zwe/,kmUC!igkeit, der Nützlichkeit, hinter dein fuktisdw1\ Erlol!! und 
der durchgeBet7.ten Gewult V"rBchwillden lussen, die Möglicbkeit, d,m 
Greueln totalitürer Macht vom Hecht her zu widcrsprechen, zum wlmig· 
eten zu wissen und festzubaltell, dnC! .ie im Unrecht sind und bewirken. 

On die Juristen und ul80 auch die Hichter und Stautsanwiilte Menschen 
eind nnd den menschlichen Schwädlell nntcrwnrlell, wird es zu ullen 
Zeiten vorgekommen sein, dn" dus Recht eich vor der Macht gebeugt 
hat. Aber diesmal handelt es sieb doch U111 etwus ganz anderes, und ich 
habe Ihnen diese Stl!lIe aus dem Frankfurter Urteil zitiert, weil Hie zeigt, 
daC! unsere Generation VOll einem BO lüllllle1\den Zweilei om HechtlJefllJlen 
wor, da6 sie einen ~ub~taDtieJlen Kern des Hedlte8 nicht mebr zu be· 
nennen und fes!zubalten vermochte. Vor ullem in dieser inneren Schwäche 
wurzelte ihre Widerstanrlslosigkei!. Nicht allein Feigheit war die Ur· 
euche dieser Schwüche, sondern vielllIehr die i1\nere UnMicherbeit. die 
nicht mehr fäbig war, mit HilF" lee r gcword"ner Denklormen sieb seihst 
und ent recht andere mit einer kluren Unterocheidung von Hecht und 
Unrecht ZI1 Uberzel1l!,m uud so vor Verirrung zu sichern. 

Wie diese innere Schwiidle sidl 1\UII im Äu"eren ausgewirkt hut, 
will ich nllr mit einem Faktum belegen, dos reprüsentativ rur einen 
gröC!eren Bereich etchen mag, in dem die Heebtsprechllng dem Einlll1ll 
der Macht untcrworfen wur: mit der Zuhl der Todesurteile wilhrend 
der nationol.oziaJistischen Herrschaft. E. ist" schmerzlich, davon sprechen 
zu müssell, aber allch dieses Foktum ist ja in unserer ßewu6tseille· 
IUcke verschwunden, und wir mUseen e. uns wieder bewu6t muchen, 
weil es IIn8 olle angebt. leb lege .lie Zuhleu zugrunde, die Dn.ing in 
seinem Buch "Ab8Chuffunl! der Tode .. trofe" wiedergibt. Dr. Dohler 018 

Bllnde.jllAtizminister hat die Zahlenungahell die.eB Buche. bei seiner 
Hede über die Tode •• trale im Bundl'stug·) angelührt; sie müssen 0180 

auch im Bundesjustizministerium für cinigerma6ell zlIverlässig gebalten 
worden sein. Aus Düsillg nlln ergebe 11 si,l1 folgende Zahlen: Während 
des ersten Weltkrieges wurden auf dem GeLiet dcs hiirgerlichen Straf· 
rechte insgesomt BI Todesurteile ,"crhüngt: während dee zweiten Welt· 
krieges sind es mindestens 16000 TodcHurteile gewesen. [n Eoglund sind 
CI vergleichsweise von 1939 bio 19 ,1,5 159 Todesurteile, von denIIn 
82 vollstreckt wurden. 

') ZlSt, l.b, •• "" U/ 19';2'53 Nu. 4 S. 206 
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Wührend des enten Weltkrieges wurden im deutschen Landheor 
insgesamt 150 TodeSllrteiie verhiingt lind davon 48 vollMireckt. Im 
zweiten Weltkrieg betrilgt die Zahl der im Bereich des Feld· lind Er· 
satzhoeres verhllngt~" Todesllrteile rllnd 10000. von denen rllnd 6000 
vollstrel;kt wurden, Von den inoj!:esumt VOn 1933 hio 1945 verhängten 
16 biM 17000 Todesurteilen en tfullen nahezu 16000 .. Hein auf die lahre 
1940 bis 19405 mit sprunghufter Steigerung in den Juhren 1942. 1943 
und 194'~. 

Es geht mir im Augenblick ga .r nicht 11m das Problem der To· 
desstrafe an sich. Wo die Todesstrafe gesetzliche Strafe ist. kann sie 
im Einzelfall ve"lient und daher gerecht sein. Aber hier zeigt doch die bei· 
spiellose Hiiufung, die "prul1gbalte Vervielfülligung der Zahlen. dal.i die 
Hecht.prechung il1 deo Sog des Willens d .. r .Muchthuber geraten und gerade in 
c1er schwersten. veralltwortungsvolhtol' Ausübung richterlicher :\lacht. der 
Macht üher Leben und Tod.zueinem W fl rkzellg im Dien8te politi8cherZieie 
- und weld,er! - geworden war. Niemand kann 8ich der Evidenz des 
Sd,lu'8es uus dem Zuhlenbild entzie hen. Duhei darf man wohl anneh.· 
OIen. dar. die vielen Richter. die c1iesc Todesurteile verhilngt haben. 
nicht etwa bcwur.t da8 Recht gebeugt. sondern dar. sie in aller Regel 
80 geurteilt haben. wie eie sich nach de m. was sie für Recht hielten. 
verpllichtet gluuhten. Die~en "gllten G!auben" eingerllumt - freilich 
ein bcklugeD8wt'rter .. gllter Glallbe", de m e ine 80 ganz verarmte Vor. 
stellung von Hecht zugrunde lag -. diesen verirrten "gnten Glauben" 
al80 e ingerüumt; abt'r ist es nicht e ine wahrhaft erschreckende V tlr· 
stollung. zu de r wir gedrängt werden. dar. Hunderte. vielleicht Tau· 
sende dieser Todesllrteile nicht gerecht waren. weil die Todesstrafe 
in Wirklichkeit nicht verdient war! Ist cs nicht wahrhaft erschreckend. 
zlIgeben 7.11 mUssen. dul.i wir. wir StuIlt8unwülte lind Richter. ohjektiv zu 
einem Werkzellg des Unrechts. ja ZII einem InBlnJment des Terrore 
gemacht wurden! DieseM starke Worl ist vo.n mir nicht willkürlich ge· 
setzt. sondern ich entnchme es e ine m Urteil des Bundesgericbtsbofes. 
wo gesogt wirrI. dufi es gerichtliclHI Verfuhren gab .. zum Zwecke der 
EinsclJüchteruog und Knebelung jeder von der Staatslührung abgelehn. 
ten Gesinnung" lIud " Urteile. die offensichtlich nicht mebr der Recht!· 
verwirklicbung. sondern bewllfit odcr IInhewur.t dem politischen Ter· 
ror di cnten" (J 5tH 123/51 vom 8. 7. 1952). Hint".r diesem scbreck· 
lichen "hewllLit oder unbewuLit" birgt sich ein menschlichcs Verngen 
und VOIII Ethos 1I0K('re8 Berufes her 011.,1, e ine mnralisebe Schuld. von 
dur sid, "iemanll ausnehmen und lo •• prechen kunn. E. 8011 keiner 
sagen. er He i on keinem dioser Urteile beteiligt. Mir seihst z. B. iet 
dies" PrUfung auch nie oufer"!!!t worden. Doch ""i6 ich. wie ich sie 
hestonden halle'! Aber id, war Richter. lind halle ich al.llichterdos Unrecbt 
nicht bei seinem Namen ncnncn mil.sen. wo ieh es sah? Hüllen wir nicht 
wenig . .. ",. unscre Ämter aufgeben müssen. al. wir saben. dur. da. 
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richterliche Amt mifibraucht und verdorben wurde, da6 unser Bleihen 
und Schweigen in der Atmn~philre des , überlielerten deut.chen Staats
bewuliUeins lind der deutschen Obrigkeitsfrömmigkeil dem 8ieh immer 
mehr bäufenden Unrecht den S .. .bein des Rechts gab und lieli'? Eines 
steht für mich unverbrüchlich lest, und ich hoffe nicht nur für mich. 
sondern für .lIe deutschen Hichter und Staatsanwälte: Nicht noch ein
mal dürlten wir 80 handeln und nicht handeln, nicht noch einmal 
80 reden und 8chweigen, wie wir es getan habell. Und in diesem "nicht 
noch einmal" liegt lür mich die Ein8icht - vom Ethos des Berufes 
her - in meine, in uneere Mil8chuld. Natürlich heilit das, daD wir die 
Gefahr, die mit einem wahrhaften Einlretrn fUr dos Recht verbunden 
geweBen wäre, häUf'n aul une nehmen müssen, und es hei!;t auch~ dali 
wir bereit sein wollen. in der Zukul1lt solche Gelohr allf un8 zu neh
men. wenn die Situation e8 verlaDgt. Der Gedanke. da!; cs Berufe 
mit besonderer Verpflichtung zum Bestehen von Gelohr gil.t. iat 
der Rechtsprechung nicht Iremd. Aber es wilre gut gewe8en, wenn wir 
dieRen Gedanken auch aul un8 selh8t angewendet hlltten. Ich habe 
kürdich bel Arnold Gehlen, dem Phil080phen und Soziologen. den 
eindruck.voIlen und einleuchtenden Gedanken gele8en. duli die Qua
Iitäl eine8 Stande •• der erfolgreich eine SondenchUtzung in der Ge8ellschaft 
beansprucht, .. noch ollen 80ziologischen ein moralisches faktum voraus
setzt, nämlich das bewährte Hisiko~; und auch von dieser soziolo
gißchen Einlicht her mü8sen wir uns gestehen, doC. ' von einem be
währten Risiko unsere8 Standes nicht gesprochen werden kanu. Schauen 
wir doch nur mit einem Blick aul die Gei.tlichen beider Konfessionen, 
um zu begreifen, was ein in vielfachem Opfer hewührtes Risiko eines 
Standes i8t. So mUssen wir uns selbst sogen: Mögen olle anderen in 
un8erelll Volke. die Politiker. die Hoch.chullehrer. die Ärzte. die Sol
daten oder, wer son8t el sei, ihren Beilrag zur Bewühijlung der Ver
gangenheit leisten. Wir Juristen, wir Staa'sonwälte und Richter vor 
allen anderen müssen jedenfaU. unseren Teil an Schuld auf uno neh
men. Wir können nicht anders, 01. IIns zu uneerer bel on deren Ver
antwortung IUr das 'Recht und zu nnserem Versogen und zu unserer 
Schuld bekennen: zu unserer Verantwortung. weil uns mehr als ir
gendwem dal Recht Bnvertraut war; zu unserem Versagen, weil wir 
nicht stark genug, vor allem aber auch nicht mutig genug waren, IUr dae 
Recht zu klimpftln und für das Recht uns notfalls aucb zu oplern; 
und zu IInserer Schuld. weil das Recht zugrunde ging. wir ober i1ber
lebten. Ich sage dahei unentwegt wi r. weil jeder Vorwurl an einzelnc. 
1011 er nicht pharisäisch sein und unlruchtbar bleiben, dicse Einsicht 
in unser Gelomtver88gen und unsere gemp.insame Schuld voraussetzt. 
Nur BIIS solcher Einsicht kann der EUl8chlu!; kommen, etwas zu ün
dern: zu lindern vor aUem un! selbst. zu IlUererst uns selbst, dann ober lIuch 
die Um.lände und Einrichtungen. die sich 01. unzulänglich erwiesen haben. 
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So iet al80 die Hypothek der Vetgangenheit auf uns 8elbst eingetra' 
gen, nur in uns seIhst kann aie gelöscht werden . Aber wie weit iot sie 
schon gelöscht? Hat sich denn bei uns und in uns etwas gelindert? Man 
wird un8 fragen: Liegt die JusHz bei euch denn heule in anderen Hlinden 
als in jenen Jahren, da da. Recht verkümmerte und verdarb~ Unsere Ant· 
wort hei6t: nein und jal E~ sind dieselben, weil - abgesehen von dem 
natürlichen Alteraschub - die Masse der heutigen Richter und Staats· 
anwälte auch schon von 1933 bis 1945 in JlIstizilmtern tölig war, aber 
da. Ganze ist keinesfalls dasselbe, weil un der Stelle derjenigen, die 
damals die JU8tiz repräsentiert und geführt haben, oUlnabmslos neufO 
Münner, nelle Krüfte getreten sind. Dieselben, ja, weil wir, wir alle von 
der Verantwortung rür das, was ge8cheben und nicht gescheben i8t, uns 
gllr nicht I088prechen können, lind doch nicht die8elben, weil wir un8 
nicht nur von denjenigen getrennt bahen, die das Recht bewu6t ver
lellgnet, verdorben und verraten b.ben, sondern weil wir In der Ein· 
8icht in unler Ge8amtveraagen selber andere geworden sind. Wir haben 
docb nicht bl06 einen Broterwllrb wieder aufgenommen. 80ndern baben 
wi.send um unser Scheitern. oin mi6glür.ktes Werk noch einmal in An· 
griff genommen. Das Erlebnis deI U ntorgangs. das wir nicht vergessen 
dUrfen. hat una zu anderen gemacht. Notürlich deutet unser Nein lind 
Jo aur eine mittlere 'Lö8ung, nicht ohne Schwäcbe, nicht ohne Zwei· 
deutigkeit lind nicht ohne Gefahr. deren 8ich die für die Auswahl und 
Berufung in der Justiz Verantwortlichen, aber auch wir alle. jeder nlm· 
lich für seine eigene Person kritisch bewuflt soin mögen. 

Und wenn Dlan nns weiter fragt, ob wir dus Recht ondoT8 sehen 
als vor der Kata8trophe, dann kann un8ere Antwort nur ein rundes 
Ja sein. Wir wagen beute zn BOgen. da6 der Ma6stab dcs Rechtcs die 
Gerechtigkeit ist und glauben. dos Ge8ptlnst der Rechtlosigkeit in der 
M88ke der bloflen Legalität. der bürgerlichen oder soziali8tischen Ge· 
setzlichkeit znm mindesten erkannt nnd damit beschworen zu haben. 
Wir trauen C8 uns auch zu. den geschichtlichen. ideenge8chichtlicben, 
rechtlgeschichtlichen Standort zu bestimmen. von dem aus wir dem Wort 
nnd Wert Gerechtigkeit Inhalt zu geben vermögen. Wir glauben uni 
vcrpflichtet einer Staute· und Gesellschaft8ordnung. die sich aufrichtig 
zu den Menschenrechten bekennt, die auf den Axiomen der WUrde und 
f'reibeit der menschlichen Person und der Recht.gleir.hheit beruht. Durch 
die Grundrcchtsordnung 8ind wir dabei für einige we8entliche Folge. 
sütze de8 Streites um naturre".htliche Konzeptienen gegenüber denjenigen 
enthoben. die sie mit uns nicht teilen wollen. Das Grundrcchusystem, d08 
die Staatsgewalt eindeutig um dllB Menschen 01. eines vernunftbegabten. 
freien Wesons willen und darnm ouch die Rechtsetzungsgewalt des Stutes 
übor diesen Menschen beschränkt. erlaubt uns einen Kernbereich de8 
Hechtes mit Hung über der bio lien Gesetzlichkeit zu erkennen und 
auszusagen. Unsere neue. unsere wiedergewonnene Auffa8snng vom Recht 
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als einem mit seinem rangböehsten Kern vorgegebenen, niebt ricbtungs
losen, sondern an der Idee der Gerechlillkeit aU8j\cricbtetcn, nicht völlig 
auf den Willeu von Muchthabern zurückzufiibrenden ei/len8tlindigen 
Bereid] ermöglicht es uns onch wieder, die rechtfindende EnlHebe;'lnllg 
des Hiebler. von ullen underen stuutlichen Betiiligungen zu unterschei
den_ Muchl des Stuates und Wohlfahrt des Ganzen verwirklichen sich 
im Mad,t81,ruch ullter der fürsorgendell MIllinahme, die sicb durch ihren 
Zweck und die Erfüllung dieses Zwecks rechtfertigen_ Die richterliche 
Ent.c:heidnng. die dem Rechlswert dient, ist kein Mu"ht.Vruch und konn 
kein Muchtsprueh scin. "ondern sie nlllfi ein Wohr.vruch sein. Nicht 
seine ZWllckmäfiigkeit, sondern seine Wahrheit, seine Heehl.gemäLiheit 
rechtfertigen ihu. Nicht im Gehorsam unler einen Mochtwillen, sondern 
nur im Rt·chtsg .. horsam des verantwortlid,en (;ewi8sens kunn der Wuhr
spruch des Hichte.s gefunden werden. Eine echtc Rechtsprechung kann 
es nicht !leben. wo diese Unterscheidung verloren geht. und wir mlls
een zuget..eu. dull sie uos zum mindesten verdunkelt wur. 

Glauhen Sie ja nicht, dafi es mir Freude macht. diese GewisMeos
erforschuug, diesci S,:huld- und Rl!uet..ekcnotnis rur mich und meine 
Standesgeno8sen abzulegen. Ich SOllte zu Eingang schon. dall ein An
trieb dazu fiir mich uus der FrankfurIer Rede von Jasl"'rs kom. Hannßh 
Arendt hot dort io ihrer Wllrdigung von ihm gesagt. er sei ein Leben 
lang "unanlastbar. unversuchbar und unbeirrt..ar" gewesen. Uns kommt 
es zu, uns zu unserer Anta8tburkeit. Versuchburkeit und ßeirrburkeit 
zn t..ekenm'll. um in dieser Wahrhufligkeit die Vergangeoheit zu über
winden. 

Es kom allerdings ein zweiter dringender Antrieb rur mich du'I.U. 
dillser Vergangenheit wieder in. Ge8icht zu schauen. Sill wiMMen ollc. 
dufi die WU8serlcichen verrolleIer Prozes8e. wie Wenger in einem 
treffenden. aher mllkabren Bild gesagt haI. aus den Tiefen hochkom
Illen und die Luft verpesten; dafi in einer gemeinsurnen Bemühung 
die Stuutsonwa1tschuften des ganzen Bundes die Ermittlung des natio· 
nohoziulisti.chen Unrechts noch einmal aufnehmen, und dall die deut
sche Offenllichkeit erregl noch schnellen lind wirksumen Mafiooh
men verlangt. 

Mit tiefer Sorge sieht man da ouf die deutsche Justiz die schwere 
Aufgahe zukommen. noch einmul in eine 80 qualvolle Vergungenheit 
zuriit!k'I.Ugehcn und grau.ige, fast unwiigt..ure Dillge auf der Wuage 
der Gerechligkeit zu wögen. Welche Flut des Mif.iverMlÜlldnisses und 
der Mifideutung liegt allein in dem 80 spllten Ansetzen dieser Aktion! 
Welche Gelohr der erneuten Entzweiung zwi.d,en der dentschen 
Justiz und der deutschen Üffentlicbke,it! Scheintun~ nicht die ölTcnllir.he 
Meinung den Vorwurf zn machen. als hUlten wir Staot80nwillte und Richter 
diese Verfuhren at..9ichtJich verscblepplnod die Ilationolsozialistischen Un-
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taten mit Willen unaufgedeckt gelassen. Aber die üf!cntliche Meinung hat 
ein schlechtes Gedächtnis. Weili man nicht mehr, daf; jahrelang der Kom
plex von Kri~g8verbrechen durch die Hechtsprechung der Alliiert.en 
überdeckt und für die Deutschen so gut wie unZlll!iln~lich wor? Erin· 
Ilern sich die lunten Tadler nicbt mebr, d.fi der Schock der ersten 
Nachkriegsjuhre uud gerade infolge der olliierten Strafverfolgung in 
der Tat in uns allen Abne igung gegen jede ß eschiiltigung mit ,Ier Ver
gangenheit hewiJ'kt halle? Wer ehrlich ist, wird zugeben, daß wir 
- die Justiz - im vergaugenen Jahrzehnt vielleicht ebensooehr geta· 
delt worden wUren, wenn wir lIlehr verfo lgt hÜllen, wie wir jetzt ge· 
tadelt werden, weil wir zuwenig und zuwenig wirksam ermittelt und ver
folgt habe,}' Wahr ist allerdings, dafi wir. aber wir lilie und nicht nDr wir Ju
risten, indern wir die Vergangenheit aus unserem Bewufitsein vcrdrüngt ha
ben, cs un8 wirklich ~u leicht gemilcht haben, aber dos gilt in gle icher 
Weise für dic Justiz wie filr die öffeutliche Meinung; .ie sind da beid .. 
in pari turpitudine (in gleicber Weise belastet). Ja, wir haben cs uns 
zu leidlt gemilcht, und Ulln korlllut dos Bittere nocb bitterer und daR 
'Sd,were noch schwerer wieder aur uns zu. übrigens ist es ja uuch 
nicht 80 , daß überbau pt nicht verfolgt worden wlire, abcr es hat sich 
in einer Reihe von reprä8entati.~n Fällen gezeigt, daß e ine Verurtei
lung nicbt zu e rzilll en war, weil die Schwurgerichte, vor dellen ju aUe 
grolien Fülle verbllndelt werden, nur sclHvcr zur Verurteilung zu be· 
wegen waren und immer schwerer zu bewegen sind. Viele dieser Frei· 
sprüche sind von den Hevisionsgeri chten, die reine Juristengerid,te 
sind, aufgehoben worden, manchmal zwei ulld drei mol , aber oft im 
Ergebnis ohne Erfolg, weil die Schwurgerichte eben immer wieder 
fre isprechen. I .. diesem Punkte ist das, wa8 sich scheinbar als Justi z 
darste llt und IIls fehl sume odor gor böswillige Justiz getadelt und he
schrieen wird, in Wirklichkeit weitg ·helld Widerspiegel dnr ö rr" n,li ch"11 
Meinung. Ich bin . icher, duli olld) heute vie le ullte r uns, auch welln 
sie es der ermgten öffentlicben Meinung im AUl(enblick ni"ht zu sa~en 
wagen, es für eine töri cbte Selbstzerfle ischung holten, dafi die nRzi . ti· 
schen Verhrechen überhaupt noch einmal aufj\l'griffen werden. Sie 
.ind Hlr dus Tubulu-rnsR·Prinzip, mit . dem c1i .. gunze Vergangen
beit unter den Tisch gefegt werden 8011. Nun bat lIach meiner 
Meinung der Ablonf verschiedener Prozesse in der letzten Zeit, vur 
oUem auch der Ulmer Prozefi gelehrt, dafi wir illlmer nod, mit Toten 
und Tlltern, mit Verhrechen und Verbrechern unter un I rechnen 
mU8sen, uuf die das Tubulo·ro8a-Prinzip uuauweudbuJ' i8t, weil eiDe 
Ge.e ll ~chort sid, selbst oufgähe, wenn sie die Verantwortlichen 80 

schenfili cber Verbrech en unbehelligt ols Vollbilrger, in gese llschaftlichen 
E hren unter sich leben ließe. Es ist ein elem ntares Bedürfni s der 
mensch lichen GesellschaFt , sich im gcrccht'lD Urteil selbot zu rei nigen, 
indem sie die unerträgliche Tat kennzeidlnet und den unerträglichen 
Töter von 8ich absondert. 
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Auch wer das 'rabula-rasa-Prinzip ablehnt, mull allerdings um 
der Gerechtigkeit willen zu jener Be.chrilnkung nlahnen, die der Be
sonderheit der Fälle, Situationen und Tuten und dem ZeitablauI 
Rechnung trägt. 

Oft in den Jahren seit 1945 habe ich jene Stelle im 7. Brie! 
Platos gelesen und wieder gelesen, in der der Philo8oph ouf die 
Greuel sciner Zeit zurückschaut. Oft bätte mun die Worte Platos den 
Alliierten zurufen mögen, aber ich glaube. sie haben auch für un8ere 
eigene Auseinander8etzung mit unserer Vergangenheit Bedeutung: 

Dif' Stelle heillt so: 

nEin Ende der Leiden ist in revolutionären Zeiten nicht eber 
abzusehen, alt bit die l)artei, die zur Macht kommt. aufhört mit 
Metzeleien, Verbannungen, Hinrichtungen, den anderen heimzu
zahlen und sich von Rachsucht be8timmen zu lassen. Vielmehr 
mull lie in Seibitüberwindung gleiches l\echt (ür alle 8etzen, das 
ebensogut dem Besten der Beliegten wie der Sieger dient, und 
8ie mull die Unterlegenen zur Anerkennung dieses ltecht8 liIwin
gen, durch den doppelten Zwang. den es da gibt: durch Achtung 
und Furcht. Durch Furcht, indem 8ie 01. die physilch Stilrkeren ihre 
Macht auch öffentlich lichtbar machen. Durch Achtung, indem lie 01. 
die Bittlich Stilrkeren auch die eraten Diener des Geletze81ein wollen 
und können. Ein auderea Ende der Leiden gibt ea nicht filr 
einen Staat, der lich in Parteikämpfen verzehrt, aondern Auf
ruhr, Feindschaft, Hall, MilltraueD mull aich in Staateo, die eio
mal so krank sind, fortzeugend immer aufs neue gebiIren ." 

Steht da nicht in der Tat auch einigea für lIDS, wenn wir uns an
schicken, die Vergangenheit noch einmal zu richten? Nicht Rache, 
aondern Gerechtigkeit sagt die Welaheit 1)latos. Gerechtigkeit I Aber 
iat Gerechtigkeit erst da on verwirklicht, wenn die letzte Sünde geJ.illlt 
iat? Wer könnte ernstlich erwarten, dall nach bald eineinhalb Johr
zehnten noch alles aus dem Halbdunkel einer verworrenen Zeit uufge
deckt und bis zum letzten Tüpfelchen geBühnt werd'en könnte? Die 
Weisheit Platoa verlangt Strafe nur insoweit, als sie von der Gerech
tigkeit unbedingt gefordert wird. Damit eine gerechte Ordnung wieder 
hergeiteIlt, damit die Geltung des Rechts wieder glaubwürdig i8t, da· 
mit die friedenutiItende Wirkung des durchgesetzten Rechts sichtbar 
wird, niülsen die grollen Untaten der Vergangenheit aufgedeckt und 
die fUr sie Verantwortlichen abgeurteilt werden. Nicht aber erfordert 
unter so besonderen Umständen die Gerechtigkeit. d .... auch der letzte 
Beteiligte noch ermittelt und zur Verantwortung gezogen wird. Sowohl 
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die praktische Klugheit - weil wir .on.t der Aufgabe nicht Herr 
werden - wie auch die Besinnung auf ein billige. Mali drängen da
zu, eich auf die Ermittlung und Verfolgung der unertrllgHch schweren 
Taten und Täter zu beschränken. Plato ugt, dali gleiche. R .. cht ge
Betzt werden müsse für Sieger und Besiegte. Nun, da. gilt nicht bloli 
für die angewandten Paragraphen, sondern auch für die Bewertung 
der Umstände. Wie wollen wir me.s~n, welche Taten und Töter un
Ilrlräglich schwer sind, ohne in die Zeit zurückzukehren, in der die 
Tat begangen worden ist. ohne 0180 Tat und Tllter in den Rahmen 
der damaligen Zeitumstlinde zu stellen? Die Gerechtigkeit verlangt, 
dali wir die Gelamtverantwortung für die Zeitumstllnde, für die Rechts
verwirrung der Zeit. die Rech18verderbnis, die falsche Pflichtaulfa8lung 
auf die Schultern aller legen, auch auf die unseren, wie es unI im 
Wilsen um unBere eigene Mitvorantwortung bewulit geworden ist. Je
doch was wir billigerweise an uns leihst exemplifiziert haben, gilt mebr 
oder weniger für alle anderen Stände und Schichten. Sie alle tragen 
ihr Stiick Verantwortung und Schuld rur das allgemeine Versagen, 
und es wUre unwahrbaftig, heucblerisch und unl\erecht, wenn wir die 
Tiiter isoliert ansehen wolllen, sozusagen im Raume einer fiktiven 
Normalität. als ob wir nicht selbst Zeugen, Mitlebende und in unlerem 
Tun, zumindelten in unserem Las8en, Mitwirkende des Geschebens 
geweBen wUren. Auf dieser Grundlage von Gesamtverantwortung und 
Gesam18chuld rechtfertigt es sich, zu unterscheiden zwischen denen, 
die den Terror ausgeübt baben, und denen, die selbst terrori.iert waren; , 
zwischen denen, 'die die Gelegenbeit nützten, um ihre böeen Instinkte 
auszuleben, und denen, die in Widerwillen und Furcht die Irrwege 
der Zeit gin~en, -auf die sie nicht ohne unsere Mitschuld gekommen 
wUren. Die Trüger des Terrors , und di,e sadistischen Henker - das 
sind diejenigen, die der Ermittlung und Aburteilung noch zugefübrt 
werden mUSlen. Die anderen in gro6zUgigem Schnitt zu trennen und 
in Gottes Namen zu ertragen, wie wir auch uns .elbst ern.gen mU.
len, du Icheint unB eine wesentliche Seite der Aufl/sbe, der die Ju
stiz auf die.em Gebiet entgegen gebt. Die deutsche Öffentlichkeit aber 
werden wir um Geduld, Verständnis und Einsicht billen mii8~en. Ver
ständnis vor allem dafür, dali eiDe angeschrieene und beschimpfte 
Justiz einer SO schweren Aurgabe nicht gerecht werden kann; Ver
slilndni. dafür. dsli in diesem Komplex Fragen der Scbuld und dei 
Uurech18bewublsein8 enthalten sind, die nicht mit GewBIt.amkeit zu 
lösen sind; Ventändnis aber vor allem darür, da' der Richt,.,r nur 
nRr.b seinem Gewislen und nach seiner Überzeugung urtrilen darf, 
daCs es das Schlimm.te wäre, wenn er .ich etwa aU8 Anll8t vor einer 
erregten Ulfentlichen Meinung zu Urteilen gegen seiDe üherzeugung 
bestimmen liebe. 
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Und noch ein Letztes sagte Plato zu denen, die da über die Vergun· 
genheit richten: Sie sollen die siltlieh Stärkeren sein. Ja dieses scbwere 
Werk kann nicht allein alls der Härte des Rechh geleistet werden. 
es muli getragen sein von der sittlichen Veruntwortung. die das in· 
nerste Moli des Ricbtens nicbt nur on die anderen hült. sondern uucb 
an sich selbst. Das gilt aucb für die deutsche Öffentlichkeit, für die 
Trüger der öffentlichen Meinung. die mit uns Grund bütten. d08 zu 
bedenken und zu sugen, wus Hadrian VI .• den mon den letzten deut· 
schen Papst nennt. am 22.11.1522. am Vorabend der grolien Kirchen· 
spaltung un den Delegaten Cllierugati schrieb. Er wurde nicht wenig 
getadelt. der törichte Deutsche. wie vielleicht auch ich fUr so manchen 
meiner heutigen Sütze werde getadelt werden. Aber der Geist seiner 
Worte ist der Geist. der uueh un8 nottllt. um eine bUs" Vergungen. 
heit in sittlicher Erneuerung JoU bewältigen. 

So IIchrieb er: 

"Wir olle. Priiluten und Geistliche ..... " 
- Wir alle. llichter und Staotsanwiilte. 

müSAen wir lIugen -
" •. , sind vom Wege des Rechtes abgewichen. und es gub schon 
lange keinen einzigen, der Gutes getan. Desbalb müsllen wir 
olle Golt die Ebre geben und uns vor ihm demütigen. Ein je. 
der von uns soll betrachten. weshalb er gelallen und sicb lieber 
selbst ricbten, als doll er von Gott am Tage seines Zornes ge· 
richtet werde. Desbolb sollst Du in unserem Namen versprechen. 
dali wir allen ~'Ieili anwenden wnlleu, damit zuerst der Römi· 
sche Hof. von welchem vielleicht ulle diese Obel ihren Anfang 
genommen. gebessert werde. Dann wird. wie von hier die Krank· 
heit gekommen ist. auch von hier die Gesulldung beginnen." 
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Den Strafvollzug betreffende Beschlüsse 

und Empfehlungen des Ers'ten Kongresses 

der Vereinten Nationen, abgehalten in Genf 

vom 22. August bis 3. September 1955 über 

Verbrechensverhütung und Behandlung 

Straffälliger 

B.I d.r Üb." •• "un" d.r .Inheitllchen Mlnd."grun,I,H ... la .. ,I.n dl. In d.n Aul· 
.Ut~on .. Der Ente Koogr .. ' der Vereinten Nationen ölter die Verhntlln~ der VerbrecheD 
und ,11. Behandlung d.r Straffilllig.D~ von I'rol. Dr. Han. · Heinrich le.eheck, 
Frelbur~ I. Ur .• In der Znit.chri ft filr die ge.Dmle Strofrechtllwillenachaft, JabrRung 
1955 und "Verbrecheniverhütung"" von Alluni Wahl. MlnRat Im ßundcljul1izmlnl. 
flteriulI1. Sunderdruck .Iee Bunde.anzeigen Nr.22 VOIl1 1. Februar 1956 cntbaltenen 

Oher.etzUDItCn Vorwendung. 
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Vorwort 

Anf Grund eine. Be.chluucs der Vollvenammlung der Vereinten 
Nationen vom 1. Dezember 1950 hat diese WeItorganisation die Fort· 
führung der internationalen Strafrechu· nnd Gefangni,kongre.,e über
nommen. deren enter im Jahre 1872 in London abgehalten wurde und 
deren weitere - vorbereitet dnrch die "Internationale GefBngni.kom. 
mission", ab 1930 genannt "Internationale Kommission für Strafrecht 
und Geliingni.kunde" - 1878 in Stockholm, 1885 in Rom, 1890 in 
Sankt l'etersburg. 1895 in Paris. 1900 in Brüs.el, 1905 in Budape.t. 
1910 in Washington. 1925 in London, 1930 in Prag. 1935 in Berlin 
nnd 1950 in Den Haag stattfanden. Das Deutsche Reich. dessen Fach· 
krllfte von Anbrginn an der Arbeit der internationalen Kommi .. ioD 
beteiligt waren, ist die.er im Jahre 1925 beigetreten. Zum Ersten Kon· 
grell der Vereinten Nationen über Verbrechen.verhütung und Beband· 
lung StraffllUiger. der in Ausführung· des Be.chlua.ea vom 1. Deze~ber 
1950 in der Zeit vom 22. Anglist bis 3. September 1955 in Genf ata"· 
fBnd, wurde auch die Regierung der Bundeercpublik Deutachland ein· 
geladen. Sie war an dem Kongre6 durch eine namhafte Delegation 
vertreten, der unter Führung deo Miniaterialdirekton Dr. Schafheutle 
vom Bundesjustizmini.terium, Vertreter dClJ' Bundearegierung, der 
lande8justizverwaltungen, der Strafrechtswis8enachaft und der Rechl8· 
anwaluchaft angehörten. 

Der Er8te Kongreft der Vereinten Nationen von 1955 führte auch 
inbaltlich die früberen internationalen Strafrechts· uud GefUngniskon. 
gre8se fort. Seine Ergebnieae ,ind daher als die Frucht jahrzehnte
langer gemeinsamer An.t.rengungen fa8t aller Staaten. nach dem zweiten 
Weltkriege fast aller Staaten der freien Welt anzu.ehen. Die Be.chlüsse 
lind Empfehlungen dea Kongresses 80llen der Verwirklichung von 
Grundsätzen dea Strafvollzugs auf der ganzen Welt dienen, deren 
Durchliihrung 01. geeigneter Weg im Bestreben nach Wiedereinglie· 
derung des StraJ'f'dlligen in die Gemeioachaft erkannt wurde. Nachdem 
nunmehr die Einheitlichen Mindestgrundailtze für die Behandluog der 
Gefangenen und die Empfehlungen für die Auswahl und Ausbildung 
deo Personals für Vollzug8anstalten, die Empfehlungen bezllglich offener 
Vollzugsanstalten und bezüglich der allgemeinen Grundsätze der Ge
fongenenarbeit von dem für die einlchlügigen Richtlinien zuständigen 
Wirtschafts· und S01.ialrat der Vereinten Nationen mit den Entschlie· 
ftllDgen vom 31. Juli 1957 gebilligt nnd gutgehei6en worden aind, ist 
e8 notwendig. sicb mit ihnen auseinanderzusetzen und sie zum Gegen· 
stand eines eiogehenden Studiums aller derjenigen zu machen, die 
für deu deutscheo Strafvollzug verantwortlich sind. 
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088 Bundeajustizministerium bat sich daber entschlossen. im Ein· 
vernehmen mit der Schriftldtllng der Zeitschrift für Strafvollzug ent· 
sprechend der Empfehlung des Wirtschafts· und Sozialratea der Ver· 
einten Nationen in dem vorliegenden Sonderh"ft die einheitlicben 
Mindestllrundaütze für die Behandlung der Gefungenen sowie die ohen 
genannten Empfehlungen unter Voranstellung der Ent8,:hlie6ungen des 
Wirtschafts· und S07.ialrats vom 31. Juli 1957 einer breiteren am Straf· 
vollzug intere88ierten öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Mindestj!rund.ätze fIlr die Behandlung der Gefangenen hatte die 
Internationale Strafrechts· uud GefHngni.kommission schon im Jabre 
1929 entworfen. Die Anregung hierzu war aul der Sitzunl'l der Kom· 
miRsion in Bern 1926 von dem englischen Delegierten Waller aus· 
jleganp;"n, der IlUch einen entsprechenden Vorentwurf ausurbeitete. 
Von deli locher und hollöndischer Seite wurden Gegenentwilrfe vorge· 
legt. Die 1929 zussmmenj!etretene Unterkommisaion maclHe den deut· 
schen Entwurf zur Grundlage ihrer Beratungen und übernahm dessen 
Sy.tem. Nach einer überarbeitung war der -Entwurf auch von der 
Vollversammlung des Völkerbunde. im Jabre 1934 p;ebilligt worden. 
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde er von den regionalen Tagunllen 
der Vereinten Nationen in d .. r Zeit von 1952 bis 1954 überprüft. 
000 Sekretariat der Vereinten Nationen legte die Ergebnisse dieKer 
Arbeiten in einem Entwurf nieder, der die Grundlage für die Bera· 
tungen des Ersten Kongresses der Vereinten Nationen von 1955 war. 

Bei Ausarbeitung der Empfehlnngcn für die Auswahl und Au.· 
bildung des Personols der Vollzugsonetalten standen dem El'8ten Kon· 
gre6 der Vereinten Naiionen von 1955 eingehende Berichte aus 20 
Ländern verschiedener Weltteile zur Verfügung, die ein reiches Tat· 
sachenmaterial boten. 

Auch zum Thema "Offene Vollzugsanstalten" logen dem Ersten 
Kongreli der Vereinten Nationen von 1955 zahlreiche Länderberichte 
vor, die ein reiches Material über die offenen und halboffenen An· 
staltcn im Ausland enthalten. 

Das Material für die Beratungen über die Gefongenenorbeit Wurde 
dem Ersten Kongre6 der Ver"inten Nationen von 1955 durclI eine 
internationale Untersuchung beschafft, die von Korrespondenten des 
Seltretoriato der Vereinten Notionen und denen des Internationalen 
Arbeitsamtes in der ganzen Welt durchgeführt wurde. 

Bonn, den 3. Mürz 1959 
Frilz S,:hälTer 

Bunde.minister d~r Justiz 

Wir 'Ierwe' .. "a .um .ul Heft S/V drl" ZS'rV ~. 297, wo bto,..h_ ('aMr d~" UDo·K.on ... ,.6 her leIH el 
wllrd~. dfO .. ('n Er."I,nillp' Jel •• IID""r df)m Thel ... ·I,.t lInhrd tIJ'Ition. ('.onI''''. ~n Ih,., rrft\'cndon 
0(' Crllll" .n,l Ihn 'rrf!atlne nl 0' Oß'cadan Gftn"". 22. AUIU II I - S. :oillpl. 1955" IIn Druck .. ,,,rhlen .. n. 
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Entschließungen 663 C (XXIV) 
des Wirtschafts- und Sozialrats 

vom 31. Juli 1957 
Empfeblunjtcn des Ersten Konp"e~8e~ der Vereinten Nationen 

über Verbrechen8verhütung und Hchandlung Straffälliger 
I. 

Der Wirtschafts· uncl Sozialrat 
1. hilligt die vom Er8ten Kongr.,1l der Vereinten Nationen über Verbre· 

chensverhillung und Behandlung StralTlilliger angenommenen Ein· 
heitlichen Mindeslgrundsiltze für die Behandlung der Ge· 
fangenen; 

2. lenkt die Aufmerkoamkeit der Regierungen auf diese GrulJd· 
sälze und em pfiehlt: 
a) ihre Annahme und Anwendnng in der Verwaltung der Vollzug8' 

anstalten wohlwollend zu prUfen; 
b) den Generalsekretllr alle fUnf Jabre über die Fortschritte zu un

terridlten, die bei ihrer Anwendung erzielt worden ~ind; 
c) dall die negierungen Vorkehrungen trelTen filr die IIrölltmögliche 

Verbreitung dieser Grund.litze. uicht nur iunerhalb der betref· 
fenden staatlichen OiensUtellen, sundern auch unter den nidlt 
8taatlichen, mit der sozialen Verteidigung befallten Organi8ationen; 

3. ermilchtigt den GeneralsekretUr, geeignete Maf.inahmen für die 
Veröffentlichung der gemüf.i Absatz 2 (b) ein/(egang.mcn Informatio
nen zu tretTen und, faUs erforderlich, um weitere AU8künfte zu bitten. 

II. 
Der Wirtschufu- und Soziulrat 

1. hei6t die Empfehlungen gut, die der Er8te Kongre6 der Vereinten 
Nationen über Verbrechcnsverhlltunf! und Behandlunf! StraffUI
Iiger fiir die Auswahl und Ausbildung des Personals der Vollzugs
anstalten, fllr die olIenen Vollzugsan8tulten sowie für die allgemei
nen Grund.ütze hinsichtlich der Gcfangenenarbcit uugenommen hat; 

2. lenkt die Aufmerksumkeit der Regiernngcn aul' diese Empfeh
lungen uud empfiehlt, sie in wcitestmöglicht'm Umfung bei der 
Verwaltuug ihrer VoUzugssmtulteu und bel der Planung gesetzgebe· 
rischer und ,·crwaItung.mUf.iiger Reformen in Betracht zu ziehen. 

3. fordert die negierungen auf, diese Empfehlungen in weitestem Um· 
fung zu verbreiten; 

't. ersucht deu C,merals"kretiir, el.ll~prechende Vorkehrungen zu trelIen 
für die poriodische Einholung und VcröfTclltlkhung von luformll
tionen Ober: 
0) die Auswahl und Ausbildung des Personal8 für Vollzugsanstalten; 
hj ofIelltl Vollzugsallstalten. 
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STANDARD MINIMUM RULES 
FOR THE TREATMENT OF PRISONERS 

PRELIMINARY OBSERVATIONS 1. ... 

1. The following mIes are not intendod to describe in detail 
a model system of penal institutionB. Tbey leek only. on the basie 
of the general consensus 01 contemporary thought and the essential 
elemente oE the moet adequate systems oE today. to set out what is 
generally accepted 88 being good principle and practiee in the treat
ment 01 priaoners and the management 01 institutionl. 

2. In view 01 the great variely oE legal, 80cial. economic and 
geographicol conditionl 01 the world. it ia evident thot not al1 oE 
the rules are capable oE application in al1 pI aces and at all times. 
They ahould, however. serve to atimulate a constant endeavour to 
overcome practical difficultie. in the way 01 their application, in the 
knowledge thot they represent. I1S 0 whole. the minimum conditions 
which are accepted as 8uitable by tlle Uoited Nations. 

3. On the other hand. the rules cover a fjeld in which thought 
ja constantly developing. Tbey are not intended to preclude experi. 
ment ond practices. provided these ue in harmony with tbc principles 
Rnd seek to further tbe purpoaes wbich derive from the text of 
tho rules 88 a whole. lt will always be justifiaL1e lor the centrol 
prison administration to authorize departures Irom the rules in 
this spiriL 

4. (1) Part I 01 the rulea covers tbc general management 01 
institutionl. and is applicable to oll cotcgorics oC prisoners. criminaJ 
or civil, untried or convicted. includiog prisoners lubjeet to "secu· 
rity meßBurea" or corrective meoaures ordered by the judge. 

(2) Part II containl rules applicable only to tbe 'peoial cate· 
gorie. dealt witb in each scction. Neve-rtheless, tbe mIet under 
section A, applicable to priooners uoder seotence, Ihall be equally 
applicable to categories 01 prisooers dealt wilh .in aeotiona H, C 
and D. provided they do not confliet with the rules governiog thoae 
categoriel and are lor their henefit. 

S. (l) 'fhe mlel do not aeck to regulate the managewent 01 
institution. let aaide for young perlonB auch 88 Borstal in8titution. 
or correctional schoula. but in general part I wuold be equolly 
applicable in such institution!. 

(2) The category oE young priaoner8 .hould inc1ude at le8lt 
eil young person, who come witbin the juriadiction 01 juvenile 
court.. As a mle. lUch young persons should not be sentenced 
to impriaonwent. 
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Einheitliche Mindestgrundsätze 
für die Behandlung der Gefangenen 

Vorbemerkungen 

I. 01. nachfol/1enden Grund.lIl .. bo"b.icllligpn niel,', ain MUl lerll)'.tem fOr 
den S""fu.l"ug Im .In .. ln." ... be.ehreib.n. Si • • erlol,. n nur den ZwocJt, auf 
der Grundlag. der all/1emein anarkannton gogenwIJrdgon Allffa .. ung und der wuent· 
licJuJn Elemento der da,..," (J"IomtJ"e",ton Sy.,ern . dlo allgomeln ral, 'U, "n8," 
kannte .. Gru.d.IJI.e und prlJklilehen G .. iell/.punklO /lir die Behandlung d.r G.· 
fan/1onen und dl. teitung ... n A ... ",II.n nu/olUtello ... 

2. D. I der groß... V."ehled.nl,olt der recJtlliehe .... 0.I,uen •• uirltchaJtllellflll 
lind /1eographi.cho .. Vorhl1llnll •• In dor W.II I.t .. au,e .. tchelnlicl" dqfi nielli alle 
dl .. e Grund.lil.. IIberall und j.do .. olt .ur Anw, "d''''g Sel""chl werd ... können. 
SI • • ollon jadoch d,uu dio .. o .... in .'e'e. nem/lhe .. • ur Vberwlndullg ,'or 1",,"Ii.eI,ell 
Sd,wlerlgholl.n. die .Ich Ihror Anwendl .. g enl/18gan"01l0n •• " //Jrdern. In der E,.. 
kenntnio. dqfi .i. Rio Ga ..... dl. MInd •• ,b.din/1ungen do,,'.llen. die .on don " . ,.. 
ein •• n Nolionen ou 600isnet G"8enommen worden .ind. 

9. And. r. " o'l. bef'LI.en .ieh die GrlU,d,/JI •• mit .Inem Gebiel. nuf dem .ieh 
die AIIO'a .. "n,.n in .lIintliger Enlwlchl"ng bofinden. Si. beab.ld,t/llon nlclrl. Ve,.. 
.uch. und Neuer" .. ,.n au •• ,uehliqpe... .oM1Llse •• ,.,. dqfi .leI, dia •• In Vborol" • 
• ,lmmun/1 mil den Grundgodmal<an befinden und die ZWIlCh .u fördern 'rad"o •• 
die ,im oru dem Wortlaut dDr Gnmd,iit~e in,go,am, .,._""n. Von einem .olch,,, 
Ce'" getragene .4.bwolclaungen von clon Grund,a'.aR s" Ben.hm'8"B, wird dio .Ien· 
tral. Vol'.u/1.verwllllun/1 Immor rechlfertisen k~ .. non. 

4. I) Toil I d.r Grund,m •• befapl .icl, mit der al/sorneinon teU.lnS von An. 
,Inlt." und 141 auf alle Kalesorien vo .. Gefango"on anwe .. dbar. auf SINlfgnfansene 
und ZI.Il/lofnngene. UlIler.ucJruns'f(efo,.g.ne und Verurleille •• in.eI,iießliel. der C.· 
/ans .... n. die durdJ de .. RicJr'ar ansoordnelen Mqfjre,.ln dor Sicherung oder B ... 
.. runs unterwor/. ,. .ind. 

2) T.iI IJ . .. ,h/J11 Grun,it/Jue. die nur far di. be.onderon Kalo/1arien der 
Gefang."e" sellon. mll danan ';eI. die uorocJrled . .. on Ilb.chnlllo bpfa .. on. Trot.de", 
finden ,U. Grund.lll=a do. Ab.eI",llI. A fllr Strafgefansene in Slolel,.r W./oe auf 
die KOIOsorle,.IIOf1 Go/angenen der Ab.ehnille B. C und D Anw. ndun/l. vorau.sa"l.Il. 
do{j .ie .. lcJrt im Wide"proeh mll den /I/r die.a Gruppo,. fO"/1 ••• '.'on GroIl(Ua. .. n 
,'ehen und ,ich au deren B."om tJlUwirkeR . 

. ~. J) Die Gru"d.llu. 10110" .. leI., 111. Verwallllng . on A".'allo" rogeln. dl. 
far junso Mon.d,en be.t/lllm' lind. wlo =. 8 . DOrllal·An","'." oder Eulehung.an· 
dallen. jodoch wllrd. T. 1l1 Ir .. oll,om.l .. o .. I .. gleleher Woioo filr .olch. An"all. n 
anwendbar .ein. 

2) Die Kato/lorl. der jungo.. Go/ange .. en muji we .. ig.le... alle jun, ... 
Por,onen umla.~8n. elle unter der Goric1dllbarkeit (/8r Juge'ldgDrichte ,'e"on. I,. d.r 
Rog.l.ollo" .olel.e junge .. P."o ... n nielli .u Gojlln/IUI. ;lraf. vrr/lrtolll worde ... 
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PART I RULF..5 OF GENERAL APPLICATION 

Bcuic principle 

6. (1) The lollowing rllies .holl be opplied imparlially. There 
.holl be no discriminotion on gTollndB of roce, colollr, 8ex, langlloge, 
religion, poUticol or olher opinion, national or 80ciul origin, property, 
birth or other 8tOt\l8. 

(2) On the other hsnd, it iB nece~.sry to respect the religiou8 
belief. snd morol preceptB of thc group to which s pri.oner belong8. 

Register 

7. (1) Iu every ploec where persons ore imprisoned tbere 8bsll 
be kept u Iwund rcgistration bonk witb uUlI1hered puge8 iu which 
8hall be entered in re8pect of eoch pri80uer received: 

(a) InformatioD concerDing his identity; 
(b) Tbc reaSODS lor his commitmcnt ond the outhority therelore; 
(t:) Tbc doy ond hour of bis odmi8sion und release. 

(2) No person .ball bc received in IIn iustitution withullt 0 vulid 
commilmcnt urd.,r of whieh the ,Ietoiltl 8boll hove bccn previoll81y 
cntered iD the regisler. 

Sepnrntion of cutegoriel 

8. The different eategorie. of prisOllen .holl be kept in 8eporute 
institution. or ports 01 inBtitution. tskiDg occollnt of tbeir Bex, age, 
erimiDal recorel, the legul reotlon for tbeir detention snd tbe nece.si· 
lies 01 their treatment. Tbu., 

(a) Men and wornen sl1all BO Isr ss pOBBible be detsined iD 
seporote institution8; in an institution wbich receive. botb men eDd 
wolDen the w hole of the prerni"e~ ullocoted 10 women ehall be 
eDtirely separate; 

(b) Untried prisoners sball be kept aeparate !rom convicled 
prisonen; 

(cl Pereons imprisoDed fur deht and other civil "risoners sball 
be kept seporote [rom persoDs im prisoned by reaSOD of B criminsl 
offenee; 

(d) Y ouog prisonen shall be lr.ept separate from adults. 

A ccommorlalion 

9. (\) WherCl sleeping 8ecollllUodalioIJ is in individual cells or 
rOOIll", each prisoDer ehall occupy by /ligbt s cell or room by bim· 
eelf. lf for epecial realOn!, lUch 88 temporary overcrowdiDg, il be· 
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Teil I Allgemeine Vorschriften 
Grundprinzip 

6. 1) Die folgenden Grundsütze sind unporteiisch allzuw~lIden. 
R08se. Farbe, Ge.cblecbt, Sprache, Heligioll, politische uder sonstige über· 
zeugung, notiooole oder sozial., Herkunft, Bc.itz8tand. Geburt oder eine 
andere Stellung darf nicht Anloll zu einer uuterschiedlichen Behandlung 
geben. 

2) Andererseits ist es notwendig. den religiösen Glauben und die 
sittlichen AnschollUngcn der Gruppe. zu der ein Gefangcner gehört, 
zu achtcn. 

Gc{angenenbuch 
7. 1) An jedem Ort, an dem Personen in Hoft g/'hnlten werd~II, 

iMt ein gebundene. Gelongenenbuch mit nummerierten Seiten zu fiihren, 
das über jeden aufgenommenen Gefangenen 

a) Angaben über Beine Person, 
b) die Gründe seiner Eillweisuog ulld die dafür zustülldige Bebörde. 
c) Tag und Stunde seiner Aufnubme und Entlossung 

entbölt. 
2) Niemond darf in eine An.tolt aufgenolllmen werden obne eine 

gültige Einweiaung8verliigung, deren Einzelhdtcu vorher in das Gefau· 
geneubuch eingetragen 8em mÜS8cn. 

Trennuug der Katcgorien 
8. Die verscbiedenen Katcgorien der Gefangenen wcrd"n in ge· 

trennten An.talten oder Anstaltsabteilunl(en, unter BerUck8i("'ti~ung 
ihre. GeschlechlA. Alters. ihrer Vorstrafen, de8 R .. chts~runde8 ihrer Haft 
und der Erforderniosc ihrer Bebandlung untergebracht. 

So werden 
a) Mlinner und FralHllI 80weit wie möglich in getrennten Anstalten 

untergebracht; in einer An.lalt, die sowohl Männer als allch 
Frauen aufnimmt, wird .lie Geumlheit der Hilumlichkei"'n, die 
IUr Fraueu bestimmt oind, vöUig getrennt. 

b) Untersuchungsgelangene von abgeurteilten Gefangenen, 
c) Schuldgelangene und andere Zivilgclangene von Personen, die 

wegen einer .trafbaren Handlung in Haft sind, 
d) junge Gefangene von Erwachsenen 

getrennt gehalten. 

Unterbringung 
9. 1) Wo Schlafgelegenheit in Einzelzellen oder Einzelröurnen 

vorgesehen i.t, 8011 jeder Gefangene bei Nacht eine Zelle oder einen 
Raum für lieb selb8t haben. Wenn es aUB besonderen Gründen, wie 
z.B. zeitweilige überbelegung, rur die zentrale Vollzugsverwaltung 
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comel necessary IQr the eenu.1 prison admlniltration to make an 
exception to thie rule, it is not deBirable tQ bave two prisonere in 
• cell or room. 

(2) Wbere dormitories are used, tbey sban be occupied by 
prisoners carefully selected as belng .uitable to allociate witb one 
anotber in tbose conditions. Tbere sball be regular lupervision by 
nigbl, in keepinl! witb tbc nature 01 tbe institution. 

10. All aecommodation provided (or tbe UIO of prisooerR aod 
in parlicular all Iltepiol! aecoDlDlodatioo ,ball meet all rcquirements 
01 healtb, duc rel!ard heilig paid to climalic eoodilioos Iod particu
larly to cnbic cootent 01 air, mioimum Ooor space, ligbtiol!, beating 
and veotilation. 

11. 10 all piacci wbere 'priloners are required to live or work, 

(a) The wiodowl shall be large enough to eoable tbe prisooers 
to read or work by natural light. and sball be 10 cooluueted tbat 
tbey can allow the enlraoe" oe Iresh air wether or OQI tbere h 
artificial veotilatioo; 

(b) Artificial liflht shall be provided luß'ieieot lor tbe prisouers 
to read or work without injury to eyesigbt. 

12. Tbe Banhary inltallations sball be adequote to eoable every 
prisooer to comply wilb tbe needs 01 natnre wbeD olleenary aod 
in a clean Ind decent manner. 

13. Adequate balbinl! Bnd sbower installations sball be provided 
so tbat every prisoner may be enabled and required to bave a batb 
or shower, at a temperalure sultaLle 10 tbe elimate, aB frequently 
al necessary lor general bygiene accordinl! to sealon and geographi
cal region, but at least once a week !D a temperate ellmate. 

14. All parts 01 an institution regularly used by prisoner •• ball 
be properly mainlained and kept scrupuloully clean at all limes. 

Per.onal hYIlUJM 

15. PriBoners sball be required to keep tbelr persons clean, and 
to this end tbey sbaJl be provided with water and witb euch toHet 
arlicles aB are neces80ry lor healtb Dnd cleanlioess. 

16. In order tbat prisoners may maintain a I!ood .ppearaDce 
compatible wilh their sell.respect, lacHltieB .ball be provided lor tbe 
proper eare 01 the hair and heard, and men ,ball be enablE'r' to 
Iba ve regularly. 
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notwendig wird. Au.nahmen von die.er Regel zu machen. i.t e. nicht 
wüntchenswert, dall zwei Gefangene in einer Zelle oder einem Raum 
untergebracht .ind. 

2) Werden Schlaf.lIle benutzt. sollen sie mit sorgfliltig aUlge· 
luchten Gefangenen belegt werden. die lich dazu eignen. unter dielen Be· 
dingungen miteinander zu leben. Wäbrend der Nacht werden .ie regelmä. 
Ilig überwacht. Hierbei wird der Eigenart der Anstah Rechnung getrogen. 

10. Alle Rliume. die Hlr Gefangene. inlbesondere ru. ihre Unter· 
bringung wHhrend der Nacht, vorgesehen lind. müllen den Er/order· 
nis.en der Gesundheit unter Berücksichtigung der klimatitchen Verhält· 
nine entsprechen. insbesondere hinsichtlich des Kuhikinhalts an Luft. 
eine. Mindestbodenfläche. der Beleuchtung. Heizung und LUftung. 

11. In allen Röumen. in denen Gefangene leben oder arbeiten 
a) mUsscn die Fenster gr06 genug scin. eo dall der Gefangene bei 

Tageslicht lesen oder arbeiten kann. und 80 eingerichtet aein. 
dall sie den Zutritt von frischer Luft gestatten. gleichgültig. ob 
künstliche Lüftung vorgesehen ist oder nicht; 

b) mull künstliches Licht ausreichend vorge.ehen sein. so dali die 
Gefangenen ohne Schädigung des Augenlichtes lesen oder ar· 
beiten können. 

12. Die sanitären Einrichtungen mUelen 80 beIchalTen lein, da6 
lie e8 dem Gefangenen ermöglichen, seine natilrlichen Bedürfnisse zur not· 
wendigen Zeit und in einer reinlichen und gehörigen Weise zu verrichten. 

13. Geeignete Bade- und Brauseeinrichtungen sind vorzusehen. da· 
mit jeder Gefangene die Möglichkeit erhält und von ihm verlangt werden 
kann, lich bei einer dem Klima entsprechenden Temperatur zu baden 
oder zu brausen. und zwar so hilufig wie zur allgemeinen Hygiene nö· 
tig, entsprechend der Jahreszeit und der geographischen Lage, jedoch 
in einem gemlilligten Klima wenig8tens einmal in der Woche. 

H. Alle Teile einer Anstalt. die regelmlillig von Gefangenen be· 
nutzt werden. müssen ordentlich inlUnd gebalten und zu allen Zeiten 
peinlich sauber sein. 

Persönliche Hygiene 
15. Von den Gefangenen wird persönliche Reinlichkeit gefordert, 

und zu diesem Zweck werden ihnen Wasser und lolche Toilettenarti· 
kel zur Verfügung gestellt, die aus GrUuden der Gelundbeit und Rein· 
Iichkeit notwendig sind. 

16. Um es den Gelangenen zu ermöglichen. ein mit ibrer Selbeuch· 
tung zu vcreinharcndeR gutel Äullere zu bewahren, mÜ8sen Möglichkeiten 
!Ur eine ordenlliche Hoar· und Bartpflege vorhanden lein. Die MUnner 
müuen sich regelmll6ig ra8ieren können. 
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Clothing and bedding 

]7. (1) Every prisoner who is not ullowed to weor hiR own 
c10thing sholl be provided with on outfit o.f clothing suituble for tbe 
climute ond od"'I"ate to kepp him in good bcalth. Such c10thing shall 
in no monner be degrading ur hUlllilioting. 

(2) All c10thing 8holl be denn ond k"l't in proper condition. 
Underclothing .ball be changed ond wORbed os often os neccs8ary 
for tbc maintenancc of hygiene. 

(3) In exceptional cirCllmSlancß8, whencvcr a priMoner is removed 
outaide the illstilltion for on ullthorizecl purpose, be ~hall be 
allowed to wear bis own clothing or otber incun.picuou9 clotbing. 

]8. 11 pri.oner~ are allowed to wear their own clothing, arrange· 
ments .I.lall be made on their admis8ion to t.he institution to ensure 
that it shall be clcon and fit /or lIse. 

19. Every prisoner sboll, in accordonce with locul or national 
standards, be providcd with 0 s"l'0rote bed, ond with separate olld 
suffieient hedding wbich .holl be clean wben issued, keflt in !l0od 
order and challged olten cnollgh to cueure its cleonliness. 

Food 
20. (I) Every prisoner alloll he provided hy the n,lmini.tration 

at the uSllul bourK with food of nutrilionol volue adequa(e for 
h .. ohb ond strcngth, 0/ wholesomc 'Illulity und weil prcpored uud 
8erved. 

(2) DrinkiDg water shall he ovoilahle to every prisoner wbenever 
he Deeds it. 

Exerci.e and Sport 
21. (1) Every priaoner wbo is not employed in out·door work 

shall bove a't least one bour of 8uitoble exercise in tbe open air 
daily if tbe weatber Jlerlllite. 

(2) Y oung prieoDen, and oth .. rs 0/ suitahle age ond physi<lue, 
Iholl receive pbyaicul ond recrelllioDol traiDing during the period 
0/ exercise. 1'0 tbil end epace, iDetallations and equipllIeDt ebould 
be provided. 

Medical &eroiclJ8 
22. (1) At every institution there shall be availablc the services 

0/ at least one clllalilied mediC!al officer wbo should have 80me 
kDowleclge 01 p.ychiotry. Th., medic:al service! shonld be orgaDizecl 
in cJose relatioDebip to the geDeral heallb adlllinistration of the 
community or notioD. They 8holl inclnde B psychiatrie service 
for tbe diall;nosis BDd, in proper eoses, the treatment of slatee 0/ 
meDtal ahnorlllality. 
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Kleidung und Bettzeug 
17. 1) Jeder Gefangene, der nicht seine eigene Kleidung tra· 

gen darf, erhält eine Ausstallung an Kleidung, die für .los Klima 
pafst und geeignet ht, ihn bei guter Gesundheit zu erhalten. Solche 
Kleidung darl in keiner Weise herabsetzend nder erniedrigend scin. 

2) Jegliche Bekleidung mur. tauber lein und in ordentlichem 
ZUltend geholten werden. Die Unterkleidung wird, 10 oft, wie es die 
Gesundheitspflege erfordert, gewechselt und gewaschen werden. 

3) In Ausnahmerällpn, immer wenn ein Gefangener für einen 
genehmigten Zweck außerhalb der Anltalt gebracht wird, wird ihm die 
Erlaubnil gegeben werden, leine eigene Kleidung oder eine andere un· 
verdächtige Kleidung zu tragen. 

18. Wenn es Gefangenen erlaubt ilt, ihre eigene Kleidung zu tragen, 
wird bei der Aufnahme in die Anltalt lichergeltellt, dar. diele sauber 
und verwendbar ist. 

19. Jedem Gefangenen ist in übereinstimmung mit den örtlichen 
oder nationalen Leben,gewohnheiten ein ~igene. Bett lowie eigenes und 
uuereichendee Bettzeug zu eteHen, das bei der Auagabe 8uuber ilt, in gu· 
tem Zustand gebalten und oft genug gewechselt wird, um' seine Sauber· 
keit zu gewiihrlei8ten. 

Verpflegung 
20. 1) Jeder Gefungene erhält zu den üblichen Zeiten durch die 

Verwaltung Kost von einem solchen Nährwert, !yie ihn die Erhaltung 
der Gelundbeit und Körperkraft erfordert. Sie 8011 von bekömmlicher 
Qualitüt 8ein, gut zubereitet und gut dargeboten werden. 

2) Trinkwa8ser mur. jedem Gefangenen zur Verfügung stehen, 
wann immer er e8 benötigt. 

Bewegung und Sport 
21. 1) Jedem Gefangenen, der nicht im Freien beschäftigt ilt, wird 

täglich, sofern dos Wetter es erlaubt, eine Stunde geeignete Bewegung 
im Freien gewährt. 

2) Junge Gefangene und andere Gefangene geeigneten Alters 
und körperlicher Verfas8ung erhalten während der Zeit der Bewegung 
im Freien Gelegenb/lil zu körperlicher Erilichtigung und Erholung. Zu 
diesem Zweck lollen RUume, Einrichtungen und Auulatlungen zur Vrr
fUgnng stchen. 

Ärztlicher Dienlt 
22. 1) Bei jeder Anstalt wird, die Versorgung durch wenigltene 

einen befäbigten Arzt sichergestellt, der einige psychiatrilche Kennt· 
nilse haben 1011. Die iirztliche Versorgung 1011 in enger Verbindung 
mit der allgemeinen Ge8undheitaverwaltung, der Gemeinde oder des 
Staate8 eingerichtet lein. Sie umfaßt einen psychiatri.chcn Dienst .um 
Zwecke der DiugDo.e und in geeigneten Fällen die Behandlung von 
gei8tig ubnormen ZUltünden. 
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(2) Siek prisoners wbo re'luire specialist treatment sball be 
transferred to Ipecialized institutions or to civH bospitals. Where 
bospital facHities are prnvided in an institution, tbeir equipmeut, 
lurnishinll8 and phormaceutical soppliel shall he proper lor the 
medical care ond treatment 01 8iek prisonllu, snd there sball be 
astoff of suitahly trained ollicers. 

(3) The services oE 0 qualilied dental officer sball he avuiI.ble 
to every prisoner. 

23. 0) In women's institutions tbere sboll he special accom· 
modation Eor ull necessary pre·natal and post·nutul cu re and treat· 
ment. Arrangementl .hall . be made wberever practicable for cbil· 
dren to be horn in abos pi tal outside tbe institution. lf u 
cbiId is born in prison, this lact ,hall not be mentioned in tbe 
birth certificate. 

(2) Wbere nnrsing inlants are allowed to remain in the institu· 
tion with tbeir mothers, provision sball be made lor 0 nursery 
staffed by quolified persons, where tbe infants aball be placed 
when they are not in tbe care oE their mothers. 

24. The medical ollicer sba1l see alld exumine every priloner as 
soon as possible after his admission and therealter os necessury, 
with 0 view partieularly to tbc di8covery of physical or mental illlless 
and tbc tuking 01 oll necessory meU9l1rC8; the segregotion 01 pri· 
soners auapected of inlcetious or contagious condiliona; the noting 
01 pbysical or mental delects whicb might halO per rehabilitation, 
und the determination 01 the physical copocity 01 every priloner 
for work. 

25. (1) The medical officer sboll buve the care of tbe pbYlical 
and mental hea1tb 01 tbe priaoners ond obould duHy scc all siek prisoners, 
u1l who complain 01 iIIneos, ond ony prisoner to wbom bis altention 
is opeciall y direeted. 

(2) Tbe medical officer sball report to tho director wbcDever be 
considers that 0 prisoner's physicol or mental h.ealtb bas been or will 
be injuriously alleeted by cODtinllcd imprisonment or by any cODdition 
of im prisonmeDt. 

26. (1) The medical officer sball reglllarly inspect and adviec tbe 
director upon: 

(0) The quontity, quality, prepuration aDd service 01 food; 

(b) 'rhe hygiene and cleanliness of the institution ond the prisoners; 
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2) Kranke Gelangene, die fachärztlioher Behandlung bedür· 
fen, werden in Sondervollzu~saustalten oder in zivile KrsnkenbUuser 
überführt. Wo in Vollzug.anslOlten Einrichtungen IiIr .tationilre Behand· 
lung vorgesehen sind, mü •• en die Au •• tllttun~, Instrumrnte und Arznei· 
mittel für ärzlliche Versorgung und Behandlung kranker Gefangener ge· 
eignet sein. Personal entsprechend lIu.gebildeter Bedien.teter muli zur 
Verfl1gung Itehen. 

3) Die Ver80rgung durch einen befähigten Zahnarzt wird 
jedem Gefangenen gewiibrleistet. 

23. 1) In Anstolten fUr Frauen mUssen be80ndere Einrichtungen 
lür jede vor und nach einer Geburt notwendige Betreuung und Be· 
handlung vorhanden sein. Wo immer tunIich, werden Vorkehrungen 
getroffen, dali Kinder in einem Krankenhaus au6erhalb der Anstalt 
geboren werden. Wenn ein Kind in einer Vollzugsanstalt geboren 
wird, darf diese Tatsache in der Geburtsurkunde nicht erwähnt werden. 

2) Wo Sliuglinge in der Anstalt bei ihren Mültern bleiben 
dürfen, wird eine mit belähigtem Personalllusgestattete Kinderstube 
eingerichtet, wo die Kinder wührend der Zeit untergebracht werden, 
in der sie nicht von ihren Müttern versorgt werden. 

24. Der Arzt sieht und untersucht jeden Gefangenen sobald wie 
möglich Doch leiner Aufnuhme und .ooft notwendig IIUel. später. Er 
richtet dabei sein besouderes Augeumerk aul die Feststellung körper· 
licher oder geistiger Krankheiten und die Ergreifung aller notwendi· 
gen Mulinahmen, aul die Ablonderung von Gefangenen, die anstecken· 
der oder übertragbarer Krankheiten verdächtig sind, aul die Feot8tellun!! 
körperlicher oder geistiger Mängel, die einer Wiedereingliederung in 
die Gemeinschaft hinderlich sein könnten, und aul die Feststellung 
der körperlichen Eignung einel jeden Gelsngenen tür die Arbeit. 

25. 1) Dem Arzt obliegt die Sorge für die körperliche und gei~lige 
Gesundheit der Gelsngenen. Er soll täglich alle Gelungenen Aehen, 
die krunk sind, die über Krunkheitszuständll klugen, und oul die 
leine besondere Aufmerklamkeit gelenkt wird. 

2) Der Arzt erstattet dem Anstaltsleiter Bericht, wann immer 
er der, Meinung iot, dali die körperliche oder geislige Gesundheit 
eines Gelangenen durch die Fortsetzung der Haft oder durch irg1lnd· 
einen Umstand der Haft erheblich beeinträchtigt worden ist oder 
werden würde. 

26. 1) Der Arzt IUhrt regelmäßig Besichtigungen durch und be· 
rät deo Direktor hinsichtlich 

u) der Menge, Qualität, Zubereitung und Verabreichung der Ver· 
pflegung; 

b) der Hygiene lind der Sauberkeit der Anstult und der Gelun· 
genen; 
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(e) Tbe .&Dilation, beating,ligbting and ventilation of tbe institution; 
(d) The suilability and eleanlinels of tbe priloners' elolhing und 

bedding; 
(e) Tbe observance of tbe rules eoneeroing pbysiesl edueation snd 

aports, in eases wbere tbere ia no teebnieal penonnel in charge oE tbese 
aetivities. 

(2) The direetor sball take into eonsideration tbe reports and 
advice tbat tbe mediea! offieer 811bmits aceordiog to mIes 25 (2) and 
26 end, in ca se he eoneurs witb tbe reeommendations made, sb all 
take immediate stepl to give effeet to tbose reeommendations; if they 
Are not witbin bi. eompetenee or iE he does not eoneur witb them, 
he aball immediately submit biB Own report and tbe advice of tbc 
medieal olIieer to higher authority. 

Di,cipUne and punuhment 
27. Diseipline and order ahall be maintained with firmneBB, but 

witb no more reatrietion tban ia neees.ary for aale cU8lody and weil· 
ordered community lile. 

28. (1) No prisooer sball be employed, in the .eniee of tbe 
inatitution, in any diseiplioary eapaeity. 

(2) Tbis rule aball not, bowever, impede the proper lunetioniog 
01 .yatema baaed on seU·government, under which apecified .oeial, 
educatiooal or .ports aetivitieB or responBibilities are enlru.ted, under 
lupervision, to priaooen wbo are formed into groups for the purpo.eB 
01 treatment. 

29. The lollowing .hall always be determioed by the law or by 
tbe regulation of the competent administrative autborlty; 

(a) Conduet eon8lituting a di.cirlinary offenee; 
(b) Tbe types and duration of punishment which may be inflieted; 
(e) Tbe autborlty eompeteot to im pose such punisbment. 

30. (1) No priaoner .ball be puoisbed exeept in aeeordanee with 
tbe terms of . such Iaw or regulation, and never twiee for tbe same 
offence. 

(2) No pri.oner sball be puni.bed unless be haa been ioformed 
01 the offenee alleged aKainst bim aod given a proper opportuoity of 
preaenting bis defence. Tbe competeot autbority .hall eonduet a 
thorougb examin.tion of the ca.e. 

(3) Wbere nece.sary and practieable tbe prisoner shall be a110wed 
to make bis defence tbrough an interpreter. 

31. Corporal punisbment by placing in 8 dark cell, aod all eruel, 
inbuman or degrading puoishmeots aball be completely probibited 8S 

puoi.bment& for dieciplinary offence •. 
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c) der sanitären Einrichtungen, Heizung. Beleuchtung und LfiI· 
tung der Anltah; 

d) der Eignung und Sauberkeit der Kleidung und des Bettzeugel 
der Gefangenen; 

e) d~r Beachtung der Grundsätze für die körperliche Erziehung 
und den Sport. wenn für diele Betätigungen kein technisch 
vorgebildetel Persoual vorba nden ist. 

2) Der Anstaltsleiter schenkt den Berichten und den Vor· 
scblägen Beachtung. die der Arzt entsprechend den Bestimmungen in 
NI'. 25 Abs. 2 und NI'. 26 der Grundlätze macht; ist er mit den gemachten 
Empfehlungen einventanden. unternimmt er unverzüglich Schritte. sie 
in die Tat umzusetzen. Liegen die Empfehlungen aulierhalb seiner 
Zuständigkeit oder .timmen ~ie nicht mit seiner eigenen Auffanung 
überein, so DlU" er unverzüglich seiner vorgesetzten Behörde berichten. 
Die Empfehlung des Arztes fügt er bei. 

Disziplin und Hauutrafen 
27. Disziplin und Ordnung werden mit Feltigkeit aufrechterhalten. 

jedo,ch nicht mit mehr Einschränkungen. als es für die lichere Ver· 
wabrung und ein wohlgeordnetel Gemeinschaftsleben erforderlich ilt. 

28. 1) Kein Gefangener darf im Anstaltibetrieb eine Stellung ein· 
nehmen, mit der eine Dilziplinargewalt verbunden isl. 

2) Dieser Gnmdsatz steht jedoch nicht der ordentlichen Durch· 
füluung von Systemen im Wege. die auf Selbstverwaltung aufgebaut 
sind, bei welchen bestimmte soziale, erzieherische oder sportliche Be· 
tätigungen oder sonstige Verantwortung unter Aufsicht Gefangenen 
übertragen sind. die für die Zwecke der Bebandlung in Gruppen 
eingeteilt sind. , 

29. Folgendes wird immer durch Gesetz oder durch VerwaltnDgI' 
vorschrift seitens der zuständigen Stelle geregelt. 

0) Verhalten. das eine Dislliplinarverlehlung darstellt, 
b) Art und Dauer der Hausstrofen. die verhilngt werden können, 
c) die Stelle. die für die Verhängung einel'lolchen Strafe zuständig ist. 
30. 1) Gefangene dürfen nur in übereinstimmung mit den Be· 

stimmungen eines solchen Gesetzes oder einer solchen Vorschrift und 
nie zweimal für dieselbe Verfehlung bestraft werden. 

2) Kein Gefangener darf bestraft werden, ohne dai er vorher 
über die ihDl zur Last gelegte Verfehlung unterrichtet und ihm geeignete 
Gelegenheit gegeben wurde. leine Verteidigung vorzubringen. Die zuslän' 
dige Stelle fUbrt eine eingehende Prüfung des ~'alles durch. 

3) Soweit notwendig und durchführbar. wird dem Gefange· 
nen erlaubt, lich mit Hilfe eines Dolmet8chers zu verteidigen. 

31. Körper~trafen, Dunkelarreet lowie alle graulamen. unmen.ch· 
lichen oder erniedrigenden Strafen 8ind als Bestrafung für disziplinäre 
Verfehlungen uneingeschränkt verboIen. 
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32. (1) Puni.bment8 hy elose eonlinement or reduetion 01 diet 
.ball never be illflieted IInle88 tbe medieal officer ba8 exomined the 
pri.oner 0011 eertilied in writing tbat be i~ fit 10 Buslain il. 

(2) Tbc 8ame .ball apply 10 any other puni~bment Ibot may be 
prcjudieial to tbc phy.ic .• 1 or menlal heultb 01 a prisoncr. ID DO Cßsc 
may sueh pllni8bwent he eontrary to or deport rrom tbc principle 
8toled in rule 31. 

(3) The medieol officer 8holl visit doily prisoncro undergoing euch 
puni.hments aUfI shall advi.e Ihe direclor if he considcrs the termi· 
nalion or alteration of Ibe pllnishmcnt nece.sory on grounds of pby
sieal or mental health. 

I,utrumen" 0/ rea/,raint 

33. Inslruments of restrain!' .uch a. handcuß'., cbains, iron8 and 
.Irail-jacket., 8hall never he applied a. a punisbment. Furtbermore 
cbain. or iroll8 .hall not he u.ed us restrainu. Olher instrumenls oe 
reelraint .hall uot be used excepl in tbc rolJowiug circumstanccs: 

(a) As 0 preCßution ogainst escope du ring a transfer, provided that 
tbey .hall be removed wben Ibe prisoner appears belore ° ju/Heiul 
or administralive uulhority; , 

(b) On medicol grounds by direclion or the mlldical officer; 
(e) By order of Ibe diroclor, iI otber melhods or eontrol fail. in 

order to prevent a pri.oner from injuring himself or otbers or Erom 
domuging property; in ~ucb in.tsncC8 tbc direelor .boU st once 
con"ult Ihe medicol officer snd report to Ibe bigber administrative 
atJIhorily. 

34. Tbe pollern. ond manner oE use or instruments oE restraint 
shall he decided by Ibe central pri.on administration. Sucb instruments 
must not hc applied ror any longer time tban is strict1y nece.sary. 

Informati.on to a"d complainla by prisoners 

35. (l) Every prisoner on admi •• ion sboll bc provided wilh 
writtcn inlormation abollt tbc regulation8 govsrning tbe trealment 
oE prisoners or 11i8 eotegory, the disciplinary requiremenl8 of tbe 
institulion, the autborized mcthods of 8eeking informution and makin!! 
cornplaints, and oll slIch otber mlltters 88 are neces8ary to enahle 
hirn 10 IIntlerHtand hoth his rights Dnd his obligotion. and to adapt 
him.e1f to tbe IHe 01 Ih .. institution. 

(2) 11 0 prisoner is iIIiterute, the arore.aid information .hall he 
cOllveyed to hiID orull'y. 

36. (J) Every prisoner 8holl have the opportunity each week duy 
of makin\! requests or complainl8 to the director of tbe instilution 
or the officer allthorized to rcpre8ent him. 
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32. 1) Bestrafung durch Arre8t oder KOltecbmülerung darf oie· 
mals verhilngt werden, ohne daS der Arzt deo Gefangenen untersucht 
und schriftlich bcelUtigt bat, dali er in der Lage ist, sie zu ertragen. 

2) Ehenso wird bl'i jeder anderen Bestrafung verfahren, die 
von schädlichem Einßuli auf die körperliche oder ie~li.che Gesund· 
heit eines Gefangenen sein köunte. In keinem Fall darf eine 80lche 
Bestrafung gegen den in Nr. 31 niedergelegten Grundeotz veretoJien 
oder hiervon abweichen. 

3) Der Arzt besucht Gefangene, an denen 80lche Strafen voll· 
zogen werden, tUglich lind beriit den Anstalt81eiter wenn er Illaubt, dali 
die Beendigung oder eine Abänderung der Strafe aus Gründen der 
körperlichen oder gei8tigen Gesundheit notwendig ist. 

Zwangsmittel 
33. Zwangsmittel wie Handschellen, Kellen, Eisen und Zwang •• 

jacken dürfen niemals als Strafe "ugewandt werden. Ferner dürfen Ket· 
ten oder Eisen nicht als Zwangsmittel verwandt werden. Andere Zwangs· 
mittel dürfen nur unter folgenden Bedingungen Verwendung finden: 

a) als Sicherung8mafJnahme gegen Entweichungen während eine. 
Transportes, doch mü8sen sie entfernt werden, wenn der Gelan· 
gene vor einer Gerichts· oder Verwaltungsbehörde erscheint, 

h) aus mediziniecben GrUnden auf Anweisung des Arztes, 
e) auf Anordnung des An8laltsleiters, wenn andereSicherungamalinoh· 

men versagen, um einen Gefangenen vor Verletznng seiner selbst 
oder anderer oder von Sochbeschlldigung abzuhalten; in solchen 
Fällen zieht der An.taltsleiter sol ort den Anstalt.arzt zu Rate und 
berichtet der vorgesetzten Verwaltungs behörde. 

34. Die Muster und die Art der Anwendung von Zwangsmitteln be· 
stimmt die zentrale Vollzugsverwaltung. Diese Zwangsmittel dürfen nicht 
länger ungewendet werden, al. die8 unbedingt erforderlich i8t. 

Unterrichtung und Beaehwerden der Gelangenen 
35. 1) Bei der Aufnahme wird jedem Gefangenen eine 8chriftliche 

Belehrung über die Vollzugsvorschriften zur Verfügung gestellt, die für 
Gefangene seiner Kategorie gelten, ubcr die disziplinären Anforderungen 
der Anstalt, über den vorge.chriebe-nen Weg, Uoterrichtung zu erhalten 
und Beschwerden vorzubringen und über olle anderen Dinge, die notwen
dig sind, um ihn in die Lage zu versetzen, sowohl sei ne Rechte als auch 
8eine POichlen zu verstehen und sich on das Anstaltsleben anzupassen. 

2) Iet der Gefangene Analphabet. wird ihm die vorstehende 
Belehrung mündlich erteilt. 

36. I) Jedem Gefnngenen wird an jedem Werktage Gelegenheit ge· 
geben. Anfragen oder Beschwerden an deo Anstaltsleiter oder an den mit 
seiner Vertretung beuuftragten Beamten zu richten. 
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(2) It shaH be pouible to make requelu or eomplainu 10 the 
inlpeelor oE prieons during bie inJpection. Tbe pri.oner .bull bave 
the opportllnily to lalk to the in.peetor or to pny olb"r illOpeeling 
officer witbout tbc di.reetor otber members 01 tbe 8100' being preBent. 

(3) Every priloner aball be allowed to make a reque8t or com· 
plainl, wilbollt censorsbip a8 to lubltance but in proper lorm, 10 tbe 
central prison admini.tration, tbc judicial oUlborily or other proper 
aUlhorities throllgb approved ehannels. 

14) Unlese iI is evidently frivololl8 or groundles8, every reqllest 
or complaint sball be promptly dealt with and replied to without 
undue delay. 

Contnet with the outlide worM 

37. Prisonere shall be allowed nnder neces88ry 811pCrV1Sl0n to 
eommunicate with Iheir E.mily and repntable friends ot regular 
intervall, both by correlpondence und by receiving vi.its. 

38. (1) Prilonerl who are loreign notional8 shall be allowed 
reasonable lacilitiee to eommunicate wilh the diplomatic and con8111ar 
repreaentolives 01 tbc State to which tbey belong. 

(2) Pri80ncre who are nationals 01 States wilhollt diplomatic 
or conslliar repreeentation in the cOllntry and relllgees or Ilateles8 
penons shall be allowed .imilar lacHities to commllnicate with the 
diplomatie representative oE the Stote which takel eharge 01 Iheir 
interest or any national or international allthority whose task it is 
to proteet sueh persone. 

39. Prisonen .hall be kept informed regularly 01 the more im. 
portant items 01 news by the readiug 01 uewspapers, periodicals or 
Ipeeial institutional pllhlications, by heariug wirele8s tran8mil.iou8, by 
lecture. or by any similar means 08 authorized pr controlled by the 
administration. 

Book& 

40. Every inslitution shall have a library for ule 01 all CIltegories 
01 prisouers, adequately .tocked with both recrealioDal and iustruc· 
tional booke, and prisonen ehall be cncouraged 10 woke Eull use of iL 

Religion 

41. (1) IC the inetitlltion conlains a sufficient number oE pri80ners 
01 the 811Dle religioD, a quolilied repre1eututive 01 tbat reli~ion .boll 
be appointed or approved. 11 the numher of prisonen juslifiel it and 
conditions permit, the arrangement ehoulJ be on a full·time balie. 
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2) Es muli ermöglicht werden. Anfragen oder Belchwerden an 
den Inapekteur dea Vollzugsweaena während leiner Inlpektion zu richten. 
Dem Gefangenen Ist Gelegenheit zu geben. mit dem Inspekteur oder mit 
jedem anderen eine Besichtigung durchführenden Beamten zu Iprechen, 
ohne dali dabei der Anltaltaleiter oder ein anderel Mitglied deI AnlWb· 
penonall anwesend ilt. 

3) Jedem Gefangenen wird gestattet. auf dem vorgeschriebenen 
Wege eine Anfrage oder eine Beschwerde an die zentrale Vollzuglverwal· 
tung. die Justizbehörde oder andere zuständige Bebörden einzureichen. 
und zwar ohue Zen8ur de8 Inhalt., jedocb in ordentlicher Form. 

4) Jede Anfrage oder Beschwerde ist unverzüglich zu behandeln 
und ohne unangeme8sene Verzögerung zu beantworten. es lei denn, dali 
sie offenlichtlich leichtfertig und unbegründet isL 

Verkehr mit der Aulienwelt 
37. Gefangenen soll geltattet werden. unter der notwendigen Ober· 

wachung mit ihrer Familie und achtbaren Freunden in regelmllliigen Ab
,länden brieflich und durch BesuchIempfang Verbindung zu haben. 

38. 1) Gefangenen ausländischer Staatsang"hörigkeit werden ange· 
menene Möglichkeiten gewührt. lIlit den diplomatischen und konsulari· 
.chen Vertretern desjenigen Staate •• dem lie angehören. Verbindung auf· 
zunehmen. 

2) Gefangenen. die Staaten ohne diplomatische oder konaulari
sche Vertretung in dem betreffenden Lande angllhören. lowie Flüchtlingen 
oder .t .. tenlosen Pereonen wird in ähnlicher Weise Gelegenheit gegeben 
werden. mit dem diplomatischen Vertreter dei Staat'es Verhindllnjli ollfzu
nehmen, der mit der Wahrnehmung ihr~r Interessen beauftragt ht. oder 
mit jeder nationalen oder internationalen Behörde, deren Aulgab~ el ist, 
lolchen Perdonen Schutz zu gewähren. 

39. Gefangene werden regelmäliig über die wichtigeren Tagesereignisse 
durch dal Lesen von Zeitungen. Zeiuchriften oder besonderen Anetalte
veröffentlichungen. durch das Hören von Rundfunkübertragungen. dureb 
Vortrllge, oder durch lonstige ähnliche Mittel. die voo der Verwllitung ge
nehmigt oder geprüft sind. unterrichtet. 

Bücherei 
40. Jede Anstalt muli für den Gebrauch aller Kategorien von Gelan

genen eine Bücherei haben. die in angeme.sener Weise sowohl mit Unter· 
haltungl' als auch mit belehrenden Büebern ansgestallet ill. Die Gefange
nen werden aufgefordert. davon größtmöglichen Gebrauch zu maeben. 

Religion 
41. 1) Wenn eich in der Anstalt eine ausreicheode Anzahl von Ge

fangenen der.elben Religion belindet. wird ein anerkannter Geiltlicher 
dieser Religion ernannt oder zugela88eo. Wenn es die Zahl der Gelangenen 
rechtfertigt und die Umstünde gestatten, lall dies durch hauptamtliche Be
echäftigung geschehen. 
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(2) A qualified represenlalive oPl'ointed or approved uuder 
paragrapb (1) sball be ollowed to bold regulor services und to poy 
pastoral visits in private to prisoncrs 01 bis religiou ot proper limes. 

(3) Access to 0 qualified rcpresenlative 01 ouy religion shall not 
bc relused to any prisoner. On the other hand, if auy prisoner sbolild 
object to a visit of any religious represeutative, his attitude 8boll hc 
luUy respected. 

42. So far a8 practicable, every prisoner 9holl IJe allowed to 
satisfy tbe needs of bis religious IHe by uUending the services provided 
in tbe institution and having in his poslICs&ion tbe books of reHgious 
observanee and instruetion 01 bis dcnominotion. 

Retention 0/ prisonerl property 

43. 0) All money, valuobles, c10thing ond other effccts belonging 
to a prisoner wbieb under the regulation8 01 the in8titution he is not 
aUowed to retain 8holl on his admissiou to the institution be ploced 
in 8afe eU&lody. An inventory tbereol sball be signed by the prisoner. 
Step. sball be laken to keep them in good coudition. 

(2) 00 the release 01 tbe prisooer oll sueb articlc8 ond money 
sball be returned to him ""ce pt in 80 far os be h08 beeo autborized 
to speod mooey or seod ony sueb property out 01 the iostitution, or 
it has beeil loulld neeessory on hygiellic grouod8 to deBlroy ony 
article 01 c1othing. The prisooer sball sign a receipt {or the articl"s 
and mooey returned to him. 

(3) Any money or effect. received for 0 prisoner from outside 
.hall bc treated io the same way. 

(4) If 8 prieooer brioge in ony druge or mcdicine, the medical 
officer eball decide whot use 8h811 lIe made 01 thelll. 

Noti/kation 0/ doath, i.llnes., r.ran.,/er, ete. 

44. (1) Upon tbe deatb or seriou8 iIInese 01, or 8erious IDJllry 
to a prieooer, or bis removul to ao institution for the treotment 01 
meotal affection8. the director ehall at once inlorlll the .pouee, if the 
prilooer is married, or tbe neore8t relative ond .hall in uny .,vent 
inlorm aoy olber perBon I'revioully desiguuled by the prisoner. 

(2) A prisoner aball be inlorwed at once of the death or 8erious 
iIlnels of aoy oeor relative. In ease 01 the criticol iIIness of a oeor 
relative, the prieoner .hould be Dutborized, wbcnever circulll8laoces 
alIow, to go to his bed8ide "ither under C8eort or alooe. 
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2) Einern nuch Absutz 1 ernonnten oder zugela.senen Geiet· 
Hchen wird gestotlet, regelrnäljige Goltesdienste abzubalten und zu 
geeigneten Zeiten seelsorgeri.che ElDzelbesuche bei den Gelangenrn 
seiner Religion zu milchen. . 

3) Der Zutritt zu einem anerkannten Gei~tJichen irgend einer 
Religion wird keinem Gefangenen verweigert. Wenn and"rersei18 ein 
Gefungener gegen den Besuch eines Geistlichen Einspruch er beb., 
wird seine Einstellung voll geuchtet. 

42. Soweit praktisch durchführbar, wird jeden. Gefangenen er· 
laubt, den Bedürfnissen seines religiösen Lebens durch Besuch der 
AnotaItsgotlesdienste und durch Beoitz der religiösen Ubungs. und 
Uuterweisungsbücher seines Bekenntnisses nachzukommen. 

Aufbewahrung der Habe deo Gefungenen 
43. I) Alles Geld, WertMachen, Kleidung uud andere Gegenstände, 

die einern Gefangenen gebilren und die er nach der Anstaltoordnung 
nicht behalten d.rf, werden bei der Aufnahme in die Anstalt in si· 
chere Verwahrung genommen. Ein Verzeichnis über diese Gegenstände 
wird von 'dem Gefangenen schriftlich bestätigt. Es · wird Vorsorge ge· 
trolIen, diese Gegenotände in gutem Zuotand zu erhalten. 

2) Bei der Entlassung des Gefangenen werden ihm alle diese 
Gegenstände und das Geld zurückgegeben, es sei denn, dul.i ibm er· 
laubt worden war, Geld zu verwenden oder irgend welche Gegenotände 
aUB der Anstalt zn verschicken, oder dali es sieh als erforderlicb ber· 
ausgestellt bat, aus hygienischen Gründen irgend ein Kleidullg8~tück 
zu vernichten. Der Gefangene unterzeichnet eine Empfang8bestätigung 
für die Gegenstände und das Geld, die ibm zurückgegeben worden 8ind. 

3) Gcld oder Gegenstände. die lür einen Gefangenen VOll 
aulierhalb entgegengenommen werden, werden nach den gleichen 
Vorschriften behandelt. 

4) Wenn ein Gefangener irgendwelche Drogen oder Arzneimittel 
mit sich bringt,enlllcheidet der Arzt, welche Verwendung sie finden lollen. 

Benachrichtigung über Tod, Krankheit, Verlegung usw. 
44. I) Vom Tod oder einer erllstlichen Erkrankung oder Ver· 

letzung eines Gelangenen oder seiner Verlegung in eine Anstalt für 
die Bebandlung von Geistesstilrungen setzt der Anstaltsleiter sofort 
den Ehegutten in Kenntnis, foll. der Gefan~elle verbeiratet ist, oder 
den nllchsten Verwandten und auf jeden Fall eine andere Person, 
die der Gefangene früher bezeichnet bat. 

2) Ein Gefungener wird sofort von dem Tod oder einer ernstli· 
ehen Erkrankung einc8 nahen Verwandten unterrichtet. Im Falle einer ge· 
fahrlichen Erkrankung eines naben Verwandten eineo Gefangenen soll er, 
wenn es die Umstände irgendwie gestatten, die Erlaubnil erbalten, entwe
der unter Beauf8ichtigung oder allein an sein Krankenbett zu geben 
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(3) Every priloner shaU have the right to inlorm at on~e his 
family of his imprisonment or his tranofer to anotber In8titution. 

Removal o[ pmonerd 

45. (1) Wben prilonerl are being removed to or from on 
institution, tbey Iball be exposed to public view 8S IIttIe as possible, 
and proper .afeguards .hall be adopted to protect thern from inlul!, 
curiolity and pnblicity in any form. 

(2) Tbe transport 01 priooners in eonveYllnces with inadequDte 
ventilation or light, or in any way wbicb would lubject lbern to 
unneces88ry pbYlical bardsbip, sball be prohibited. 

(3) Tbe tranlport 01 prisoners Ih.1I be carried out at the expenle 
01 tbe adrninlltration and equal condition9 Ihall obtain lor all 01 them. 

lmtitmional per,onnel 

46. (1) Tbe prioon administration, shall provide for tbe careful 
selection 01 every grade of tbe personneI, since it io on their integrily, 
bamanhy, profel8ional capacity and personal suitability lor tbe work 
tbat the proper administration of tbe institutions depends. 

(2) Tbe prison administration sb all eODstandy aeek to awaken 
and maintain in the minds both or tbe personnel and 01 tbe public 
tbe convietioD that thie work 10 a loeial service 01 great importonce 
and to tbis end oll oppropriate means of informing the public sbould 
be ulcd. 

(3) To secure tbe Ioregoing ends, personnel ehall be appoinled 
on a lull·time basis 81 prolessional prieon olIicers aud hnve clvil 
eervice elitul witb eecurity 01 teuure lubject only to good conduet, 
efficiency and pbysical fimesl. Salaries Iball be adequate to altract 
and retain .ultable men and wamen; employment benelite ond eon· 
ditions 01 eervice sb all be Iovouroble in view or tbe exacting nature 
01 the work. 

47. (1) Tbc pcrsonnel eball pouess on odequatc standard 01 
education and intelligence. 

(2) Before entering on duty, tbc personnel .holl be given a course 
01 training in tbeir general Rnd specific duties lud be required to 
pass tbeoretical and practical tesu. 

(3) After eDtering on duty and during tbeir eareer, tbe personnel 
sball maintaiu and improvc tbeir knowledge and prole.sional cup.city 
by attending courses of in·service Iraining to be organized at suitable 
intervals. 
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3) Jedem Gefangenen muli das Recht zugestanden werden, seine 
Familie lofort übor .eine Gefangenschaft oder eeine Verlegung in 
eine andere An.talt zu unterrichten. 

Verlegung von Gefangenen 
45. 1) Wenn Gefangene in eine Anstalt oder aus einer Anstalt ver

legt werden, dürfen lie 10 wenig wie möglich den Blicken der Öffentlich
keit aUlgeletzt werden. G .. eignete Malinahmen lind zu treffen, um sie vor 
jedweder Beleidigung, Neugier und Zurschaustellung zu schützen. 

2) Der Tranlport von Gefangenen in Beförderunglmitteln mit 
nicht ausreichender Lüftung und Helligkeit oder auf andere Weise, die 
ibnen unnötige körperliche leiden verurucht, ist zu untereagen. 

3) Der Tranlport von Gefangenen gelchiebt auf KOlten der Ver
waltung und unter gleichen Bedingungen rur alle Gefangenen. 

Aneta Itlperaona I 
46. 1) Die Vollzugnerwaltung trägt für die sorgfähige Auewahl dea 

Personall eine. jeden Dienetgradel Sorge, da von Unbestechlichkeit, 
Monlchlichkeit, beruOicher Leiatungeläbigkeit und penönlicher Eignung 
des Personal. für seine Aufgaben die richtige Geltahuog dei Vollzogee 
in den An.talten abbängt. 

2) Die Vollzugsverwaltung muli dauernd bestrebt lein, lowohl 
bei dem Personal all auch bei der Öffentlichkeit dal Bewulitsein zu wecken 
und wachzubalten, dali dieee Arbeit einen lozialen DienBt von gro6er Be
deutung darltellt; zu diesem Zweck sollen alle geeigneten Mittel zur 
Unterrichtung der Öffentlichkeit angewandt werden. 

3) Um die vorerwiihnten Ziele zu erreichen. müBlen die Mitglie
der dei Anltaltlpereonall als bauptamtliche Vollzug.bedienltete angelteUt 
werden; die Recbtlltellung all Beru[sbeamte muli ibnen mit der Sicher
beit ihrer Dauer gewährt werden, die nur von guter Führung, guter Lei-
81ung und körperlicher Eignung abhüngig gemacht werden darf. Die Ent
lobnung der Bediensteten muli angemessen sein, um geeignete Münner 
und Frauen zu gewinnen und zu halten. Die mit der Belchäftigung ver
bundenen Vorteile und die Bedingungen des Dienltes müssen mit Rück
sicht auf die ansprnchsvolle Art der Arbeit günstig sein. 

47. 1) Dal Personal muli ein angemellenel Bildungs- und 
Intelligenzniveau besitzen. 

2) Vor Eintritt in den Dienst muli du Perlonlll einen Au.bit· 
dungskur8 über seiDe allgemeinen und beloDdereD POichteD erhalteD 
und theoretische und praktische Prüfungen ablegen. 

3) Nach Eintritt iD den Dienst und wöhrend ihres berUflicheD 
Werdeganges baben die Bedienlteten ihre KenntDisse und beruOiehen FII
higkeiten durch deD Besuch VOD FortbilduDgskursen zu erhalten und zu 
vervollkommnen. Diese werdeD iD geeigDeten ZeitabschnitteD veran8taltet. 
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48. All members of the penonnel shall at all times so conduct 
them8elves and perlorm their dulie8 88 to influence the pri.onen Cor 
good by their examples and to commond their respect. 

49. (1) So rar as pouible, the personnel shall include a oulTicient 
number 01 opeciali8to ouch a8 psyebiotrist8, psychologistR, sociul workers, 
teocbere and trade instructorB. 

(2) Tbe services 01 social workers, teachers and trade instructors 
sball be RCcured on a permanent basis, witbout tbereby excluding 
part-time or voluotary workers. 

SO. (1) Tbe dircotor or an institution should be adequatcly 
quolified lor bis ta8k by character, administrative ability, suitable 
training aod expcrience. 

(2) He oball devote bio entire time to his official duties and shall 
not be appointed 00 apart-time hasis. 

(3) He shall reside on the prcmiscs 01 the institution or in its 
immediate viciuity. 

(·1) When two or more institutioos are uoder Ibe autbority 01 
one director, he sbal1 visit eacb of them at frequent iotervals. A 
responsible resident oft'icial sball be io charge 01 each of tbe8e 
iustitutions. 

SI. (1) Tbe director, bi8 deputy, and tbe majority 01 tbc otber 
personnel of the institution shall be able to speak tbe longuage of tbe 
greatest number 01 pri80ners, or 0 language understond by the greo
test number oE Ihem . 

(2) Wbenever oeceseory, tbc services of an interpreter 8hall he 
used. 

52. (I) In i08titutions which are large eoough to reqllire the 
services of one or more full·time medicul oft'iceu, 8t least ooe or them 
8hol1 reeide on the premises or the i oetitution or in itR immediate 
vicinily. 

(2) In nther in.titlltion8 the medical officer sholl vi.it doily and 
shall re. ide oear enougb to be able to aUend witbout deloy in casee 
01 IIrgency. 

53. (1) In an ioelitulion lor bOlb OIen ood women, Ihe part of 
tbe institution set aside !or womeo sball be under tbe Bllthority 01 
a reepon.ible womao officer wbo sb01l bavc the clIstody 01 thc kcys 
01 all that part 01 tbe iostitution. 

(2) No male member of tbe 8t8ft' .ball enter tbe part of tbe 
institution Bel 88ide for womeo uoloss accompanied by a woman 
officer. 

(3) Womeo prioooers .ball be 8llended and 811pervised only hy 
women officcrs. Tbis does not, bowever, preclllde male OI eOlbers of 
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48. Alle Mitglieder dei Personals malsen sich jederzeit 10 verbalten 
und ihre Pflichten so wahrnehmen, da" eie die Gefangenen durch ihr 
Beispiel günAtig heeinflussen uud deren Achtung genielien. 

49. 1) Dem Personal mu" soweit wie möglich eine ausreichende 
Zubl von Fachkräften, wie Psychiater, Psychologeu, Fürsorger, Lehrer 
uud Werkmeister angehören. 

2) Der Dienst der Fürsor!!er, Lehrer und Werkmeister muli 
al8 Dauerheschäftigung sichergestellt sein, ohne da" damit die Mit
arbeit von Kräften 8usge.chlonen wird, die nur nebenberuflich oder 
freiwillig mitarbeiten. 

50. 1) Dllr Anstaluleiter 1011 für leine Aufgabe durch Charakter, 
Eignung für die Verwaltung, entsprechende Ausbildung und Erfab
rung befilhigt .ein. 

2) Er mu" scine ganze Zeit seinen amtlir.ben Pflichten widmen 
und darf nicht nur nebenberuOich angestellt ein. 

3) Er wu" auf dem Anstaltsgelünde oder in seiner unmittel
baren Nilhe wobnen. 

4) Wenn eiu Anstaltsleiter zwei oder mehr Vollzugsanstalten zu 
leiten hat, mur. er jede in kurzen Abständen beluchen. Jede dieser An
stalten mull unter der Leitung eines verantwortlichen Beamten steben, 
der in der Anstalt oder in ihrer unmittelbaren Nähe wohnt. 

51. 1) Der Anstaltsleiler, sein Stellvertreter und die Mebrbeit des 
übrigen Anstalt.personal. müssen die Sprache der Mebrzabl der Gefan
genen sprecben oder eine Sprache, die VOll deren Mehrubl verstan
den wird. 

2) Wenn immer erforderlich, werden die Dienste eines Dol
metschers iu Anspruch genommen. 

52. 1.) In AnRtalten, die grofi genul\ sind, doll sie die Dien.te 
von einem oder mebreren bauptamtlichen ArMen erfordern, muli wenig
stens einer von ihnen allf dem Anataltsgelände oder in dessen unmit
telbarer Nähe wohnen. 

2) In anderen Anstollen mull der Arzt täglich Besuche machen 
und nahe genug wohnen, um in dringenden Fällen ohne Verzögernng 
zugegen sein zu könncn. 

53. 1) (n einer AnAtah für MUnner und Frauen muli die Frauen
abteilung der Anstalt einer verantwortlichen weiblichen Bediensteten 
unterstellt sein, die die Schlüssel fUr diesen ganzen Teil der Anstall in 
Verwuhr hat. 

2) Kein münnlic.hcs Mitglied des Pcrsonals darf die Frauenahtei
lung betreten, es sei !lenn, doll er von einer weiblichen Bediensteten 
begleitet wird. 

3) Weiblicbe Gefungene werden nur von weiblichen Bedien8teten 
betreut und ilberwacht. Dadurch sind jedoch männliche Mitglieder des 
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tbe slaff. partieularly docton aod teachers. 'rom carryiog out tbeir 
proleasiooal duties in iOltitutioos or parta oE iostitutioos set 81ide lor 
womeo . 

54. (I) Officen oE tbe iostitutioos shull oot. in their relatiool 
witb tbe prisooera. use lorce exeept io self-defeoce or io C8ses 01 
attempted escape. or .olive or paaaive pbysicsl relistaoce to ao order 
ba.ed 00 law or regulations OfTicen who have recourse to force 
mUlt use 00 more tban is strictly oecessary and must repoit tbe 
incideol immediately to the director oE the iostitutioo. 

(2) Prisoo officen .ball be giveo 8pecial phy.ical traioiog to 
enable tbem to restraio aggreuive prisooen. 

(3) Except io special circumslaoces, 81afT perlormiog duties 
wbicb bring them ioto direcl ooolaot w.ith prisoner. should oot be 
armed. Furthermore, ItafT ahould io no circumstances be provided 
wilh arms unless tbey have beeo trained in Iheir U8e. 

In6peclion 
55. There aha 11 be a regular iOlpectioo oE peoal in8titutions aod 

servic"s by q'lalified aod experiencl·d inopeclon appuinted by a com
petent aUlbority. Their laak shall be in particular to emur" thaI 
these in,titutioos are administered io accordanee with existing la ws 
and regulalioos and with a view to bringing aboul the objectives 01 
peual und correclional servicel 

PART 11. RULES APPLICABLE TO SPECIAL CATEGORIES 

A. PRISONERS UND ER SENTENCE 

Guiding principlea 

56. The guidiog principles here.fler are intended to sbow the 
spirit in wh ich penal iostitulioos should be admioislered aod the 
purpoles at wbich Ibey sbould aim, in accordance wilh Ibe declaration 
made uoder Preliminary Oblervation 1 nl Ibe present text. 

57. Imprisooment 8nd olher meBlurcs which result in cuttiog 
oll' pn oll'eoder Erom tbe outside world are afflictive by the very 
lact oE takiog trom the person the righl 01 self·determinatlon by 
depriving bim 01 his Iiberty. ThereEore tbe prieon system sball nOl, 
excepl as Incidcnlal 10 juoti6able segregation or the maintenance oE 
diacipline, aggravate tbe sull'eriug ioberent io BUch a situatioD. 

58. Tbe purpole und jUllificatioo oE a senlence 01 imprilonmeot 
or a limit.r mea.ure deprivative oE liberty is ultimalely to protect 
aociety against crime. TbiB end cso ooly be achieved if tbe period oE 
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Personuls, insbesondere Ärzte und Lehrer, von der Wahrnehmung ihrer 
beruflichen POichten in Frauenanstalten oder in Frauenabteilungen nicht 
ausgeschlossen. 

54. 1) AnRtoltsbedienstete dUrfen beim Umgang mit drn Gefangenen 
keine Gewalt anwenden aul!er im Falle der Notwehr oder in Föllf'n von 
Fluchtversuch oder aktivem oder passivem körperlichem Widerot8nd 
gegen einen auf Gesetz oder Verwaltungsvorschrift gegründeten Befehl. 
Bedienstete, die Gewalt anwenden, müssen diese auf das unbedingt not· 
wendige Mal! beschränken und dem Anstahsleiter sofort über den Vorfall 
berichten. 

2) Vollzugs bedienstete erhalten eine besondere körperliche AUI' 
bildung, um sie in die Lage zu versetzen, zu Angriffen neigende Gefangene 
in Schranken zu halten. 

3) Abgesehen von besonderen U mstHnden soll das diensttuende 
Personal, das in unmittelbare Berührung mit Gefangenen kommt, nicht 
bewaffnet sein. Das Personal sollte unter keinen Umständen mit Waffen 
versehen werden, obne dal! es zuvor im Waffengebrauch geübt worden i.t. 

Ansta I tsbesic btigungen 

55. Die Vollzugsanstalten und Einrichtungen müssen regelmä6ig 
durch geeignete und erfahrene, hierzu von der zuständigen Bllhörde er
nannte Inspekteure besichtigt werden. Ihre Aufgabe soll insbe.ondere sein, 
sicherzustellen, daß diese Anstalten in übereinstimmung mit den besteh
enden Gesetzen und Bestimmungen und in dem Bestreben verwaltet wer
den, die Ziele des Vollzuges zu verwirklichen. 

Teil II Vorschriften für besondere Gefangenenkategorien 
A. Strafgefangene 

Leitsätze 
56. Mit den nacbfolgenden Leitsätzen ist beabsichtigt, den Geist auf

zuzeigen, in dem Vollzugsanstalten verwaltet werden sollen, lowie die Ziele, 
die in übereinstimmung mit der unter Nr. 1 der Vorbemerkungen dieBei 
Textes gegebenen Erklärung angestrebt werden sollen. 

57. FreiheitBltrofen und andere Maßnahmen, die zur Folge ba ben, 
daIJ ein Straffälliger von der AuIJenwelt obgelchniUen wird, boben schon 
allein de8halb übelscharakter, da6 8ie den Betreffenden durch den Entzug 
seiner Freiheit du Recht aufSelb.tbe8timmung nebmen. De8balb darf der 
Vollzug die mit einer 80lchen Loge notwendig verbundenen Leiden niebt 
vergröIJern, 80weit dies niebt die Aufrechterhaltung der Di8ziplin oder eine 
gerechtfertigte Absonderung erfordert. 

58. DerZweck und die Hechtfertigung der mit Freibeitlentziehunllver
bundencn Strafen und Ma6regeln ist letztlich, die Gesellschaft vor dem Ver
brechen zu 8chUtzen. Dieses Ziel kann nnr erreicht werden, wenn die Zeit 
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imprisonment il used to enlure, so far .. pouible, that upon bil 
return to lociety tbe olJender ie uot only willing but able to lead 
a law·abidiug ami lelf·lupporting lile. 

59. To tbis end, tbe institution Ibould utilize all the remedial, 
educational, moral, epiritual and other forcee ond forms 01 oseistance 
wb ich are oppropriate and availoble, and ehould leek to opply them 
according to tbe individual treatment needa of the prieonere. 

60. (1) The regime 01 the institution Ihould se~k to minimize 
any dilJerencee between prison life and lile at liberty whicb tend to 
leleen the re8ponlibility of tbe prieonera or tbe reepeet due to their 
dignity oe human beinge. 

(2) Belore tbe eompletion oE tbe Bentenee, it ia deairable that 
tbe neeeesary stepe be taken to en8ure for tbe prisoner 0 gradual 
return 10 lile in society. Tbis aim moy be achieved, depending on 
the cose, by 0 pro·releose regime orgonized in the 8ame institution 
or in 8notber 0 ppropriate inltitution, or by release on triol under 
some kind of luperviaion wbieb milet not be entrueted to the polic., 
but sbould be combincd with elJeetive social aid. 

61. Tbe treatment of prieoners ebould empbaeize not tbeir ex· 
cluaion Irom tbe community, but their continuing part in it. Com· 
munity ogeneiee .bould, tberelore, be en1i.ted wberever ponible to 
assist tbe staff (11 tbe institution in tbe taek 01 sociol rebabilitation 01 
tbe pri80nen. Tbere sbould be in connexion with every inltitution 
loeial worken charged with the duty 01 maintaining ond improving 
oll desirable relations of a prisoner with bis family and witb valuable 
social agencies. Steps sbould be taken to safeguard, to tbe maximum 
extent compatible witb tbe law and the Bentenee, tbe rigbu relating 
to civil interests, eoeial aecurity rigbte and otber sooial beneHts 01 
prisonerl. 

62. The medical .ervices 01 the institution aball leek to deteet 
and sball treat any I,bysicol or mental illnesBe' or defecU wbich may 
bamper a priaoner's rehabilitation. All necelsary medical, surgicol end 
p.ychiatric service •• ball be provided to tbat end. 

63. (1) Tbe fnlfilment of these principles requires individaaliza· 
tion of treatment aad for Ibis purpose a flexible sy.tem 01 clsB8i· 
fying priaonera in groups; it ia therefore de.irable tbat such group8 
.hould be distributed in separate in8titution8 auitable lor tbe 
treatment 01 each group. 
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der Freibeitsentziebung dazu benutzt wird, -soweit wie möglich - sicher
zusteJlen, daG der Straffällige bei lei.ner Rückkebrin die Gesellschaft Dicht 
nur den Willen, sondern auch die Fäbigkeit besitzt, ein geletzmäJiigesund 
selbltändiges Leben zu fübren. . 

59. Um diele. Ziel zu erreichen, soll die Anstalt aUe bessernden, 
erzieberischen, sittlichen, geistigen und sonstigen Kräfte und Formen dei 
Beistaudes nutzen, die geeignet und verfügbar sind, und 1011 deren Anwen· 
dung in Obereinuimmung mit den Bebandlunglbedürfniuen der einzelnen 
Gefangenen ventlcben. 

60. 1) ))je Anstaltsordnung sollte darauf ausgerichtet sein, die 
zwischen dem Anstalttleben und dem Leben in der Freibeit beAteben· 
den Unterschiede möglichst auszugleichen, die dahin wirken, die Ver
antwortlichkeit der Gefangenen oder die Achtung vor ihrer Menschen· 
wUrde zu verringern. 

2) Es ist erstrebenswert, vor dem Ende der Strafzeit die notwen· 
digen Schritte zu unternebmen, .um eine allmllbliche Rückkebr des Gefan· 

• genen in das Leben in der Gbell.chait sicherzU81ellen. Oieles Ziel kann 
je nuch dem .Fall erreicht werden, durch Obergangsmalinabmen, die in 
derselben Anstalt oder in einer anderen geeigneten Anstalt getroffen wer· 
den, oder durch Entlassung auf Probe mit einE'r bestimmten Art der Ober· 
wachung, die nicht der Polizei Ubertragen werden darf, und die mit einer 
wirklamen sozialen Hilfe verbunden sein 8011Ie. 

61. Die Bebandlung der Gefangenen 1011 nicbt betonen, dall diese 
aUI der Gemein~cba(t ausgeschlolsen _ind, londern dall lie weiter 'feil 
an ihr baben. Vereinilliungen des Gemeinschaft.lebenl lollen desltalb, 
wenn immer möglich, berangezogen werden, um die Hedienlteteu der An· 
stalt ·bei der Aulgabe 'lIcr sozialcn Wiedereingliedernng der Gefangenen 
zu unl.crstützen. 10 Verbindung mit jeder Anstalt soUeo FUrsorger bestellt 
sein, die die PRicht haben, allc wünschen.werlen Beziebungen eines Ge· 
fangenen zu seiner Familie lind zu erprobten sozialen Vereinigungen aul· 
rechtzuerhalten und zu fördern. Soweit dies mit Gesetz und Strafe verein· 
bar ilt, Bollen Schritte unteroommen werden, um die zivilrecbtlicben 
Belange, Rechte der Sozialvenicheruog und andere soziale VergÜDstigun. 
gen der Gefangeneu sicherzustellen. 

62. Der ärztliche Dienst in der An.talt muli bestrebt sein, alle pby. 
sischen oder geistigen Erkrankungen oder Mängel festzustellen und ZU 

bebandeln, die der Wiedereingliederung einel Gefangenen in die GeleII· 
schaft hinderlich lein kl>nnten. Zu diesem Zweck mUllen alle notwendigen 
äntlichen, chirurgischen und psychiatriscben OicnBte vorgeBehen aein. 

63. 1) Die Erfüllung dieser Gruudsätze erfordert einen individuellen 
Vollzug und zu diesem Zweck ein biegsamel Sr.tem der Einteilung der Ge· 
fangenen in Grllppeu; e. ist lerner wünlchenswert, dali 80lcloe Gruppen uuf 
bllAoodere Anstalten verteil! werden, die für die Bebandlung der einzelnen 
Gruppe geeignet erscheinen. 
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(2) These institution8 need not provide the Bame degree 01 
security lor every group. lt is delir.ble to I'rovide vurying degree. 
01 Hecurity according to the needs of difTerent groups. Open insti· 
tutionß, by the very luet thot they provide no physicsl security 
agoio.t eseape but rely on the self·diBcipline of the iomateB, provide 
the condition~ mOBt lovourable to rehabilitation lor corelully 8elected 
pri80nera. 

(3) lt is deBiruble that the number of prisoners in eloscd insti· 
tutions should not he so large that the individualizution of treatment 
is biodered. tn so me countrics it iB couBidered thot the populatiou 
of BUch iostitutionB should oot exceed live hundred. I n open iosti· 
tutions the population should be os small a8 p088ible. 

(" ) On the other haod, it is undesirable to maiotain prisoos 
which are so small tbat proper facH Wes caonot bc provided. 

64. The duty oE 80ciety does not end witb a prisouer'a release. 
There sbould, tberefore, be governmelltal or private ogendes eapsble 
oE lelldillg the released prisoner efl'ieient after·care directed towords 
the leSBeoiog oE prejudice agoinst hirn snd towards his social rehabi· 
litation. 

TreatmeIlt 

65. The treatment 01 persons seotenced to imprisoomeot or a 
similar lIIeusure sholl huve ... its pur pose, so lur a8 the leogth of the 
senteoce permits, to estoblish in them the will to lead Illw.abidiog 
snd sell·supporting Iives alter their rele88e Ilnd to fit thern to do so. 
Tbe trelltment sholl be such os will encourage their sell·respect 
uod develop their seose of responsibility. 

66. (I) '1'0 these ends, ull appropriate meons shall be used, in· 
cluding religious eare in the countriea wbere tbis is p08sillle, edu· 
cation, vocational guidance and training, social casework, employment 
couneelling, physical development und strengtbening oE moral charucter, 
io aceordanee with tbc individual oeeds of each prisoner, toking 
Il'count oE his social and criminal his tory, his physical and mental 
capacilie8 and aptitude8, his personal temperament, the length 01 bis 
senteuce Ilnd bis prospects after relea8e. 

(2) For every priBoner witb 8 sentence 01 Buitoble lengtb, the 
director shall receive, a8 800n 08 possible after his admission, full 
reporto Oll ull the lIIoUers relerred to in tbc loregoing paragrapb. Such 
reportB sbaU IIlwaye include areport by l\ medical officer, wbcrever 
pOBsible qualilied io psychiatry, 00 the phy.ieal and mental conditioo 
oE tbe prisoner. 
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2) E. ist nicht erforderlich, dall diese An8talten für jede Gruppe 
daß gleiche Ma6 an Sicherbeit vorseben. Es i.t wünschen8wert, verschie· 
dene Grade der Sicherbeit vorzuseben, entsprechend den Bedürfnissen der 
verschiedenen Gruppen. Offene Anstalten bieten gerade durch die Tatsache, 
da6 sie keine physische Sicherheit gegen Flucht g<,wühren, sondern sich auf 
die Selbstdisziplin der Insassen verlassen, die günstigsten VoraussetzuDgen 
für die Wiedereingliederung für 80rgfältig ausgewäblte Gefangene. 

3) Anzustreben ist, da6 die Zahl der Gefangenen in geschlossenen 
Anotalten nicht so groll ist, dafi die Individualisierung der Behandlung ver· 
hindert wird. In einigen Ländern ist man der Auffassung, dali die Belegung 
solcher Anstalten die Zahl 500 nicht übersteigen sollte. [n offenen Anstal· 
ten soll die Belegung 10 klein wie möglich sein. 

4) Andererseits ist ee nicht wünscbenswert, Vollzugsanstalten zu 
unterbalten, die so klein sind, da6 geeignete Einrichtungen nicht vorge· 
sehen werden können. 

64. Die Pßicht der Gesellschaft endet nicht mit der Entlanung eines 
Gefangenen. Deshalb soUen amtliche oder private Vereinigungen beste· 
hen, die den entlassenen Gefangenen ausreichende Nachbetreuung zuteil 
werden lassen, mit dem Bestreben, die Vorurteile gegen ibn zu verringern 
und seine soziale Wiedereingliederung zu erleichtern. 

Behandlung 

65. Die Behandlung von Personen, die zu Freiheitsstrafe oder einer 
IIhnlichen Ma6regel verurteilt sind, mu6 zum Ziel haben, soweit dics die 
Länge der Strafe zullifit, in ihnen den Willen zur Führnng eincs gcsetz· 
mä6igen und selbständigen Lebens nach ihrer Entlassung zu wecken und 
sie dazu fähig zu machen. Die Behandlung muli so sein, dali sie die Selbstach· 
tungderGefangenenfördert und ihren Sinn für Verantwortung entwickelt. 

66. 1) Um diese Ziele zu erreichen, müssen aUe geeigneten Mittel 
angewandt werden wie religiöse Betreuung in den Llindern, in denen dies 
möglich ist, Erziehung, berufliche Anleitung und Ausbildung, soziale 
Einzelbetreuung, Berufsberatung, körperliche Ertüchtigung und Stärkung 
des sittlicben Charakter. in übereinstimmung mit den Bedürfnissen eines 
jeden Gefangenen. Dabei sind sein soziales und krimineUes Vorleben, sei· 
ne körperlichen und geistigen Fähigkeiten und Eignungen, sein persönli· 
ches Temperament, die Liinge seiner Strafe und seine Aussichten nach der 
Entlassung zu berlicksichtigen. 

2) FürjedenGefangenen mit einemStrofwa6 von entsprechender 
Länge mull der Anstaltsleiter sobald wie möglich nach der Aufnahme voll· 
ständige Berichte liber alle Umstünde erholten, die im vorhergehenden Ab· 
satz erwähut sind. Diese Berichte mü8sen auch den Bericht eines nach Mög· 
lichkeit psychiutrisch j!eschulten Arztes ilber die körperliche und geistige 
Verfassung des Gefangenen entbalten. 
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(3) Tbe reporlS and other relevant documents 8ha11 be placed 
in an individual file. Tbis file sbal1 be kept up to date and c1sssified 
in such a way tbat it tl8n be eonsulted by tbe responsible penonnel 
whenever tbe need arieee. 

ClcusiJ'lCation and indivwuali::atiol& 

67. The PUrp08CS 01 elauiJieation sball be: 
(a) To separate Irom otben tboee prisoners who, by reDson 01 

tbeir criminal records or bad charactere, are Jikely to e"ereile a bad 
inRuence; . 

(b) To divide the priaonen into claeses in order to facilitate 
their treatment with a view to thAir soeial rehabilitation. 

68. So far as posaible separate institutions or separatc seetions 
or 8n institution abal1 be uaed for tbe treatmeut of the different 
e1asses 01 prieoners. 

69. Ae eoon al possible after admission aud after a atudy 01 tbe 
pcnonality 01 eaeb priaoner witb a sentenee of suitoble lengtb, a pro
gramme or treatment 8ha1l be prepared for hirn in the Iigbt of the 
knowledge obtaiued about bil individual needs, bis eapaeities and 
dlapooitions. 

Privileges 

70. Systems of privileges appropriste for the different cla8ses or 
prisoners snd the different metltods of treatment .hall be establisbed 
at every institutiob, in order to encourage good c,,"duct, develop a 
sense 01 respon.ibility and setlure tbe interelt and cooporation 01 Ibe 
pri.oners in tbeir treatment. 

Work 

71. (1) Prison lahour muat not he 01 an aß'liclive ·nature. 
(2) All prisonen under senteuce sball be required to work, sub

ject to their pbysitl81 and mental 6tness os deterlllined by the medical 
officer 

(3) Suß'icient work 01 a useful nature shall be provided to keep 
prilooers actively employed for anormal workiog day. 

(4) So far a. pos.ible tbe worli provided 8holl be lUch Dt will 
moiotoin 01' increase tbe priloners' ability to earu ao honest Iiviog 
after relea8C. 

(5) Vooatiobal training in u8eful trades 8hall be provi~ed for 
prisoner8 able to profit thereby aod eepecially for youog prllooers. 

(6) Withio the limits compatible witb proper vocolional seleetioo 
and with the requirementl of iostitutiooal admioistratioo and disciplioe, 
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3) Die Berichte und andere zweckdienliche Unterlagen müssea in 
einer besonderen Akte untergebracht werden. Diese Akte soll ständig auf 
dem laufenden gehalten werden und in einer WeIse gekennzeichnet sein,dali 
sie von dem verontwortlichen Penonal zu Rate gezogen werden kann, 
wenn immer sich hierzu eine Notwendigkeit ergibt. 

Kla .. ifizierung und Ind!vidualisierung 
67. Die Zweeke der Klauifizierung sind: 

a) diejenigen Gefangenen von anderen Gefangenen zu trennen, die auf 
Grund ihrer kriminellen Vergangenheit oder ihres schlechten Cba. 
rakters wahrscheinlich einen schlechten Einfluli ausüben werden, 

b) die Gefangenen in Kategorien einzuteilen. um deren Bebandlung 
mit dem Ziel ihrer sozialen Wiedereingliederung zu erleichtern. 

68. Soweit wie möglich werden beaondere Anstalten oder be80ndere 
Anstaltsabteilaagen für die Bebandlung der verschiedenen Kategorien 
von Gefangenen eingerichtet. 

69. Sobald wie möglich nach der Aufnahme und nacb einer PrOfung 
der Persönlichkeit eines Gefangenen mit einer Strafe von entsprechender 
Länge wird fUr ibn ein Vollzugs plan vorgeseben unter Berüeksichtigung 
der Kennwil seiner individuellen Bedürfnisse, seiner Fäbigkeiten und 
Neigungen. 

Vergünstigungen 
70. Den verachiedenen Gruppen von Gefangenen und den verschie· 

denen Bebandlungemetboden anl!epalite Syateme von VergünstiguDgen 
müslen in jeder Anatalt belteben, um einen Anreiz für eine gute Fübrung 
zu geben, den Sinn für Verantwortung zu elItwiekein und das Interesse und 
die Mitarbeit der Gefangenen an ihrer Bebandlung sicherzustellen. 

Arbeit 
71. 1) Gefängnilarbeit darf nicht den Charakter eines übels haben. 

2) Alle Strafgefangenen lind entsprechend ihrer vom Arzt feIt· 
gestellten körperlichen und geistigen Tauglichkeit zur Arbeit verpflichtet. 

3) Es mufs Voraorge für nützliche Arbeit getroffen werden. die 
ausreicht, die Gefangenen für die Dauer eines normalen Arbeit.tages 
wirklich zu beschäftigen. 

4) Die vorgesebene Arbeit muli soweit wie möglich 80 beschaffen 
sein, doli sie die Fähigkeit des Gefangenen, nach der Entlassung seinen 
Unterbalt auf ebrliche Weise ZII verdienen, erhält oder steigert. 

5) Berußiche Ausbildung in nUtzlichen Gewerben ist für dieje
nillen Gefanllenen vorzusehen, die in der Lage sind, daraus Nutzen zu 
ziehen, und insbesondere für junge Gefangene. 

6) Innerbalb der Grenzen. die mit einer geeigneten Beruflwahl 
und den Erfordernissen der Anstaltsverwaltung und Disziplin vereinbar 
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tbe prisonen eball be able to choosll tbe type of work tbey wisb 
to perlorm. 

72. (1) Tbc organizetion and metbods 01 work in the institutions 
sball resemble a8 c10sely as possible tbose of Aimilor work outside 
iustitutioU8, so 88 to prepare prisouers lor tbe couditions 01 normal 
occupatioupl Iife. 

(2) Tbe interests 01 tbe priaonera ond 01 tbeir vocatioual trainiug, 
bowever, must not be lubordiuated to tbc purpose 01 makiug a 
financial profit from an iududry in the institution. 

73. (1) Prelerably in8titutional industries and farmB Bbould be 
operated directly by the administration and uot by private controctorB. 

(2) Wbere prieonere are employcd in work not controlled by 
tbe administration, tbey sball always be uuder tbc supervision of tbe 
institution's persoune!. Unlese tbe work is lor otber deparhueuts of 
tbe goverument tbe full uormul wage. lor such work 8bal1 be paid 
to tbe administration by tbe peroons to wbom tbe labour i. 8upplied, 
aecouut being taken of tbe output of tbc prisouer8. 

7 '~. (1) Tbe precautiou8 laid down to protect the safety and 
beolth of Iree workmen sholl be e1loally observed in institutions. 

(2) Provisiou sball be made to idemuify prisoners ageinst iu· 
dustrial iujury, iucludiug occupationol disease, on terms not less 
favouroble tban tboee extended by law to (ree workmen. 

75. (1) Tbe maximum daily and we~kly working boure of the 
prisoners sbaU be fixed by law or by administrative regulation, toking 
into account loeal ru lee or cuatom in regsrd to tbc employment 01 
Iree workmen. 

(2) Tbe bourA so lixed shsll leave one rest day a week uud 
8ufficieul time lor education end otber activities required a8 port of 
tbe treatment and rehabilitation or tbe priaonera. 

76. (1) Tbere sbal1 be a system of equituble remuneration of tbc 
work or prisoners. 

(2) U ader tbe system prisonere shall be allowed to spend at least 
• part or tboir earnings on approved urtic:les for tbcir own lOse and 
to send 8 part 01 tbeir earniogs to tbr.ir lemily. 

(3) Tbc system sbould olso provide tbat apart of tbc eurDings 
should be set eside by tbe administration so os to CODstitute a ssvings 
fund to be banded over to tbe prisouer on his release. 
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sind, sollen die Gefangenen in die Lage venetzt werden, die Art der 
Arbeit zu wäblen, die sie alUzufUhren wUneeben. 

72. 1) Dic Organisation und die Methoden der Arbeit in dcn Anstal· 
len mllssen ~o weitgeh~nd wie möglich denen au6erhalb der Anstalt ähnlich 
gestaltet sein, um die Gefangenen auf die Bedingungen dea normalen 
Berufslebens vorzubereiten. 

2) Dasintereue der Gefangenen und deren berufliche Ausbilduni 
dUrfen jedoch nicht dem Ziele untergeordnet werden, eincn finanziellen 
Gewinn aus den Arbeitabetrieben in der Anstalt zu erzielen. 

73. 1) Es ilt vorzuziehen, dali gewerbliche, und landwirtlChaftliche 
Anstaillbetriebe unmittelbar durch die Verwaltung und nicht durch private 
Unternehmen betrieben werden. 

2) Wo Gefangene mit Arbeit beeebilftigt werden, die nicht durch 
die Verwaltung kontrolliert wird, bleiben sie stets unter der Oberwachuol 
des Anstaillpersonais. Sofern die Arbeit nicht fUr ondere staailiche Be· 
hörden ausgeführt wird, haben diejenigen Pereonen, fUr die die Arbeit 
geleiBtet wird,die vollen nonnalen Ulbne IIn die Verwaltung zu bezablen, 
jedoch unter Berllcksichtigung der tatAlichlichen Leistung der Gefangenen. 

74. 1) Die Vorschriften, die zum Schutze der Sicherheit und 
Gesundheit dcr freien Arbeiter erlauen sind, müssen in den Anstalten 
in gleicher Weise beachtet werden. 

2) Es sind Vorkehrungen zu treffen, Gefangene bei Arbeill' 
unfall und Berufskrankheit unter Bedingungen zu entschädigen, die 
nicht ungünstiger sind all diejenigen, die auf Grund gesetzlicher 
Vorschrift freien Arbeitern gewährt werden. 

, 75. 1) Die HöchslZahl der täglichen und wöchentlichen Arbeitutun· 
den der Gefangenen wird durch Gesetz oder durch Verwaltungsvonchrift 
fealgesetzt. Dabei lind örtliche Regelungen oder Gewohnheiten in bezug 
uuf die Beschäftigung freier Arbeiter zu herUcklichtigen. 

2) Die 10 festgesetzten Stllnden mUllen einen wöchenilichen 
Ruhetag uud ausreichend Zeit für Erziehung und andere Tätigkeiten 
übrig lauen, die all Teil der Behandlung und Wiedereinordnuog der 
Gefangenen erforderlich sind. 

76. 1) .Es muli ein System einer angemeuenen EntlohnuDg für 
die Arbeit der Gefangenen vorgesehen werden. 

2) Unter diesem Syatem mUuen die Gefangenen die Erlaub· 
Dis haben, wenig81ens einen Teil ihres Verdienstes rUr genehmigte 
Artikel zum eigenen Gebrauch auszugeben und einen Teil ihrel 
Verdienltel an ihre Familien zu senden. 

3) Dal System soll auch vorsehen, dull ein Teil des Ver· 
dienlte~ von der Verwaltung IIls SparrIIcklage behandelt wird, die dem 
Gefangenen bei seiner Entlullung übergeben wird. 
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EdllclItion "lid ree"',,',;.,," 

77. (1) Provisioo sball bc made lor thc lurthc r educlltion ul 
all priaoocn "apable of profitillil tbereb)', includiog religious instruc· 
tioo io tbe couotrie. where thi. is p08sible. Thc education 01 iI· 
literate. aod YOUIlt( priMollers shnll be C)ompul.nry lind .pedal ot· 
teotion sbalJ be paid to it by tbe admioietratioo. 

(2) So far 88 practicuble, tbe educati"n of pri soner8 shall lJe 
iotegrated witb tbc educatiooal system of tbe country so tllut aftllr 
tbeir releusc they may cootinue tbeir educatioo without dilTicult),. 

7S. Recreationol aod culturul activitie. shall he provided in oll 
i08titutioo. fur tbe beoefit of the menlol und Ilhys"!ol bellith 01 pri. 
looers. 

Socifll rc/lll. ;oll.~ "mi uJt.er • .,,,,,, . 

79. Special alleotion .ball be pDid tu tho maint""ont!e IIn,1 im · 
provemeot of lUch relations between a priloner and his family os are 
desirable io the bll81 iolerest. of hotb. 

80. From the begiooiog of a prisoner' s .enten"c "on.illeratiun 
8hall be giveo to bis future after rel"ose und he sholl be en<!ouroged 
aod auisted to maiotaio or eSlablisb sucb relatioos with persooa or 
ageocies outside tbe iostitution 88 may promote the best intcrests 01 
hil family and his own lodal rehabilitation. 

SI. (1) Services and ageode., governmeolal or othcrwi.e, which 
auisl relea.ed pri.oners to re-e.labli.b tbemselve. in soci"ly sball en· 
sure. so far os Is possiblo and nece8Bary. that releascd prisonen bc 
provlded with appr0l'riate documeots and identilicutioll papers. hove 
Buitable bomes aod work to go to, are 8uitably aod adequately dothed 
baviog regard 10 tbe climutc and 8easoll, aod have BuITi"'ent means to 
reach tbeir destination and mainloin themselve. in tbc pcriod im· 
mediately following their releuse. 

(2) Tbc approved repre8enlotive8 01 81lcb agcIlcic8 .hall havc oll 
oeeessary access to tbc inltitution und to prisoncrs und .hall be tao 
keil into coosultation 8S to thc luture of a pri.oner from tbe begill' 
niog of bis senten ce. 

(3) It is desirable that the activitie. of such agelldes sbull be 
centralized or co·ordinaled 8S Car 08 possible io order to Recu'" the 
best use of tbeir effor18. 
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Unterricht und Erholung 

77. 1) Es soll Vorsorge für die Weiterhildung aUer Gefangenen ge
trolTen wer.len, die fähig sind, daraus Nutzen zu ziehen, einschließlich re
lij!iöscr Unterwcisllng in den Ländern, in denen die8 möglich i8t. Die 
Unterrichtllng von Analphabeten und jungen Gefangenen mUD zwin
gentl vorgeschrieben sein; die Verwoltllng hut dem besondere Auf
merksamkeit 1.11 ~chenken. 

2) Soweit tunlieb, ist der Unterricht auf das Unterriebtssystem 
dtls betrelTenden Lande. abzu.timmen, domit die Gefongenen noch ihrer 
Entlu.8\111g ihren Unterricht ohne Schwierigkeit foruetzen können. 

78. Alls.pannende und kultnrelle Betätigung mull in .Uen 
Anstulten ZUIll Nutzen der geistigen nnd physi8chen Gesundheit der 
Gc~run~cnen vorgesehen sein. 

Bezi e hun~en zur Außenwelt und Nachfürsorge 

79. Besondere Aufmerksamkeit ist der Aufrechterhaltung und 
Fiirderu1.1g von Beziehungen zwischen einem Gefangenen und seiner 
falllilie zu widmen, wie sie im besten Interesse beider Teile wün-
scbcnswert erscheinen. . 

80. Vom Beginn des Strafvollzuges on muß die Zukunft des Gefan
genen noch der Entlassung in Betracht gezogen werden; er muß ermutigt 
und unterstützt werden, Beziebnngen zu Personen oder Vereinigungen 
uußerhull> der Au~talt aufrechtzuerhalten, die dem woblverstandenen 
Interesse seiner Familie und seiner eigenen ~ozjalen WiedereiDglie
derllng förderlich sein können. 

81. I) Amtliche oder andere Dienststellen und Einrichtungen, die 
entlassenen Gefangenen helfen, in der Gesellschaft wieder Fufi zu fassen, 
mUssen - soweit dies möglich ist - sicberstellen, daß entlassene Gefan
gene mit uusreichenden Unterlagen und Ausweispapieren versehen sind, 
daß sie eine geeignete Wohnung baben und einen Arbeitsplatz, daS sie in 
geeigneter und ßusreichender Weise unter Berücksichtigung des Klimas 
und der Jahreszeit gekleidet sind und ausreicbende Mittel baben, um 
ihren Bestimmungsort zu erreichen und sicb wührend der unmittelbar 
auf die Entla~sung fnlgenden Zeit selbst zu erbalten. 

2) lJie zugelassenen Vertreter solcher Einrichtungen müssen 
den notwendigen Zutritt zur Anstalt und zu den Gefangenen haben 
und vom Beginn des Strafvollzuges an zlIr Beratung beigezogen wer
.Jen, soweit es sicb 11m die Zukunft des Gefangenen handelt. 

3) Es ist wiinschenswert, daß die Tätigkeit dieser Einrichtungen 
soweit als möglich zusßmmengefaßt oder koordiniert wird, um den beBten 
Ein.atz ihrer ßemübullgen sicherzustellen. 
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ß. INSANE AND AßNORMAL PRISONERS 

82. (1) Pereons who are lound to be insane .ball not be detained 
in prisons and arrangements shall be made to rllDlOve theru to mental 
institution8 08 soon OB possible. 

(2) Prisonera who BulTer Irom Clther mental di8eases Clr abnor· 
m.litie. shall be observed and treated in specialized illstitutions 
under medical management. 

(3) During their stay in 0 prison, sueb prisClllers 8holl be placed 
under the special supervision of 0 medical omeer. 

(4) The medi,:al or psychiatrie service 01 the penal institutions 
shall provide for the psycbiatrit: treatment 01 ull other prisoners who 
are in need 01 sueb treatment. 

83. It la desi.rsble tbut stepe 8bould be taken, by arrangement 
with the appropriatc ageneies, to cn8ure il ne"cssary the continuotiou 
01 psychiatrie treatment after releuse und tbe provision of sooial· 
psychiatric after-care. 

C. PRISONERS UNDER ARREST Oß AWAITING TRIAL 

84. (1) Persons arrested or impriaoned by reason of 11 criminal 
charge against them, who are detained cither in police custody or 
iD priaoD cnstody Oail) but have DOt yet been tried and sentenced. 
will be referred to as "unlried priaonere" hereinafter in these rolea. 

(2) Uneonvicted priaoners are prelumed to be innoeent and 
Iball be treated a8 lucb. 

(3) Wlthout prejudice to legal rulel Ior the protection of indio 
vldnal liberty or prt'scribing the procedure to be observed in reapect 
01 untried prisoners. thele prisonera Ihull benelit by a special regime 
which il described in tbe IoUowing ruh~1 in ita essential requirements only. 

85. (1) Untried prilonera 8holl be kept separate {rom eonvieted 
prisoners. 

(2) YOllng lIutried prisoners shall be kept separate from adults 
and shall in principle be detained in separate institutionl. 

86. Untried prisoners shall sleep singly in separate rooms, with 
the re8ervation 01 different loeol eustom in respect 01 the climate. 

87. Within the limits eompatible witb the good order oE the 
institution, IIntried priloners may. if they 80 desire. have their looc! 
procllred 01 their own expense Irom the outside. either through 
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B. Geisteskranke und gehtlg abnorme Gefangene 
82. 1) Personen, bei denen eine Geisteskrankheit festgestellt wird, 

dllrfen nicht in Strafanstalten in Haft gehalten werden, und el ist daIl!r 
Sorge zu tragen, sie so bald als möglich in IrrenanJtalten zu verlegen. 

2) Gefangene, die an anderen geistigen Erkrankungen udt!r Ab
normitäten leiden, millsen in besonderen Anstalten IInter lIrztlicher BI!' 
treuuIIg beobachtet und behandelt werden. 

3) Während ibres Aufenthaltel ill einerStrafanstalt mUSlen lolche 
Gefungene unter die besondere überwachung eines Arztes gesteUt werden. 

4\ Der ärztliche oder psychiatrische Dienlt der Strafan8talten 
mue. für die plychlatrisdle Behandlung aller anderen Gefungenen Vor· 
sorge treffen, die einer solchen Behandlung bedUrfen. 

83. Es ist wilnsdlenswert, durdl Vereinbarung mit entsprechenden 
Einrichtungen Schrille zu unternehmen. 11111 sicher zu stellen, daß er· 
forderlichenfalll die .'ortHihrung einer psychiatrischen Behandlung lIach 
der Entla8sung fortgelUhrt und eine lozial·psychiutrilcbe Nachbetreu· 
ung gewährt werden kann. 

C. Vorläufig festgenommene Personen und 
Untersuchungsgefangene 

84. 1) Personen, die wegen der Beschuldigung, eine Straftat began· 
gen zu haben, vorläufig festgenommeu oder verhaftet wurden und .ich 
entweder in Polizeigewah,rl8m oder in einer Haftunstalt befinden, aber 
noch nicht verurteilt lind, werden in den nachfolgenden Grundsätzen als 
Untenuchungsgefangene hezeichnet. 

2) Noch nicht verurteilte Gefangene gelten al8 unschuldig und 
mUssen uls solche behandelt werden. 

3) Unbeechadet der gesetididlen Vorschriften für d~n Schutz 
der persönlichen Freiheit und ohne d08 Verfahren vorzuschreiben, du 
in bezug auf Untersuchungsgefangene anzuwenden ist, mUuen die.e Ge· 
fangenen einen besonderen Vollzng erfahren, der in den folgenden Bestim
mungen nur in seinen Grundsätzen be8chrieben iat. 

85. 1) Untersuchungsgefangene müsseu von Strafgefangenen ge
trennt werden. 

2) Junge Untersuchungsgefangene müssen von Erwachsenen ge· 
trennt gehalten und grundsätzlich in hesonderen Anltalten untergebracht 
werden. 

86. Untersuchung8gefangene müuen allein in Einzelräumen achlafen, 
vorbehaltlich anderer örtlicher durch das Klima bedingter Gebräuche. 

117. In den mit der AOAtalt8ordnung vertretbaren Grenzen iAt Unter
sudlungegefangenen auf ihren Wunsch zu gestaUen, lieb auf ihre eigenen 
Ku.ten von ouCscrholb ihre Verpflegung besorgen zu 1088en, entweder 
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the udministration or through Iheir lomily or friond •. Othcrwisc, thf! 
administration sball provide their food. 

88. (1) An untried prisoncr sholl he ollowerl to woar his own 
elotbing if it i. clean und Auituble. 

(2) lf he wellrs prison dress. il sha11 be differenl from Ihul 
supplied to "onvielcd prisoners. 

89. An unlri"d prisoner sho11 always he otTered opportunity 10 
work, hut ahllH not be rcquired 10 work. If he choosel to work, 
be shall be puid for it. 

90. An unlried I,risoner sball he a110wed 10 proeure at bis own 
e"pense or ot the expense of u Ihird party 8uch IlOOk., new8par,er~, 
writing materials and other lIIellns of o('cupnlion o~ are (,ompatiblt. 
wilh Ihe inlerests of the udminhlrulion 01 jllotice ond the 8ccurity ond 
good urder nf the instilution. 

91. An untried prisoner shu11 hc allowed 10 he visiled oud 
Ireuled !ly his owu dodor ur donlisl if there iM reasonable ground 
fur his IlpI'li"ation and he is able tu pay auy "xpense. ineurred. 

92. An ' untried prisoncr shall be ullowed 10 inforrn immediate1y 
hio fumily of his delentinn aud shull he given .. 11 reasonable facili. 
ti es fnr comlllunk .. ting with his lurnily und friends. and for reeeiving 
vi.its Irolll them. subje(,t only to auch restri"tionl and supervision 
us are ne(,eseary in Ihe interes!! of Ihc administration of juslic" and 
"I the seeUril)' und goml order of Ihe inslitution. 

93. For Ihe purposes of bis defcnpe, un uDtried prieoncr shull 
be ollowed to opply lor {rel' legal aid whero luch oid ie available, 
UDd 10 reeeive vlsils Irom his legal adviser wilb U view to bis 
defeO/:e lind to prepare ond hand to hirn confidenlial in8tru<,tionl. 
For theee purposes, he shall if he so desires 'be supplied with 
writing material. I nterviewI between the prisoner uod bis legal udvi· 
ser moy be witbio .ight but not wilhio Ihe hearing 01 " IlOliee 
or inslilulion olTiciul. 

D. CIVIL PRISONERS 

91~. In "uuntri"B wher., the luw permits imprilonmeDt I<Jr debl 
or by order 01 u court uoder uny other oon·criminal proellS., person I 
80 imprisoned shuU oot be subje(,led to ony grealer reetriction or 
levcrily tban is necbssary to ensure Bofe custody ond good order. 
Their treatmenl sboll bc not less luvourable thon Ihat of untried 
prisoner., wilb tbe reservation, however, tbat tbey may pos.ibly be 
required 10 work. 
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durch die Verwoltung oder durch ihre Familie oder Freunde. Andernfalls 
mull die Verwaltung für ihre Ernährung sorgen . 

. 88. 1) Einem Unterouchung8gefangenen ist zu erlauhen, 8eine eigeue 
Kleidung zu tmgen, wenn sie 8auher und schicklic:h i8t. 

2) Wenn er An8talt.kleidung trügt, mull 8ie sich von der des 
Strafgefangenen unterscheiden. 

119. Einem Unterauchungegefangellell mull immer Gelegenheit zur 
Arheit geboten werden, aber er darf nicht zur Arbeit verpßichletsein. 
Wenn er sich zur Arbeit entschlie6t, mulS er dafür bezahlt werden. 

90. Einem Ulltenuchunglgefongenen iat zu erlauben,anf seine eigenen 
Kosten oder auf Kosten Dritter Biicher, Zeitungen, Schreihmaterial und 
andere Beschiiftigungemittel zu bescholTen, die mit den Interessen der 
Hechts pflege, der Sicherheit und der AnstaltRordnung vereinbar sin d. 

91. Einem Unlersuchungsgefongenen ist auf begründeten Antrag die 
Erlaubnis zu geben, sich von seinem eigenen Arzt oder Zahnarzt besnchen 
und behandeln zu lussen, wenn er in der Lage i8t, die damit verbundenen 
Kuslen zu bezahleu. 

92. Einem Untersuchungsgefangenen muli es erlanbt sein, seine Fa
milie von seiner Verhaftung lofort zu unlerrichten, und e8 80llen ihm all., 
verniinfti!!en Möglichkeiten gegeben werden, mit seiner Familie und 
.einen Freunden in brieflicher Verbindung zu Rtehen und von ihnen Be· 
Ruche zu elllilfangen'; dieRer Verkehr unterliegt nur insoweit Beschrin· 
kungen uud der Oberwachung. ab e8 im lntereooe der Recht&pOege und 
der Sicherheit und Ordnung der Anstalt notwendig ist. 

93. Zum Zwecke Reiner Verteidigung darf ein Unterouchungsgefan
gener die Beiordnung eines Pllichtverteidigers beantragen, weon ein 
.olcher Bei.tond verfügbar ist; er dorf von seinem Verteidiger Besuche 
empfangen und vertrauliche Mitteilungen vorbereiten und ihm über
geben. Zu diesem Zweck ist ihm Duf Wunsch Schreibmaterial zu otel
len. Unterredungen zwischen dem Gefangenen und seinem Verteidiger 
können von einem Polizei- oder Anstaltsbeamten heobachtet, dürfen 
ober nicht abgehört werden. 

D. Zivilgefaogcoe 
94. In Lündern, wo dOM Gesetz die Schuld haft oder durch die Ent· 

8cbeidung eines Gerichto im Habmen eines nicht otrafrechtlichen Verfal;· 
rens andere Hoftformen zuliilit, dürfell solche Gefangene keiner größeren 
BeRchränkung oder Streuge unterworfen werden, als zur Gewährleistung 
von Sicherheit und Ordnung notwendig ist. Ihre Behandlung darf nicht 
unglinBligcr sein 01. die der Untersuchungsgefangenen, jedoch mit dem 
Vorhehalt. da6 sic unter U mstHnden zur Arbeit verpflichtet werden 
können. 

183 



Empfehlungen für die Auswahl u. Ausbildung 
des Personals der Vollzugsanstalten 

A. Neuzeitliche Auffassung vom Vollzugsdieost 

I. Vollzugldienlt ah lozialer Dienst 

(lI Es ist erforderlich, Aufmerksamkeit auf den Wandel zu lenken, 
der lieh in der Stellung dee AostalteperlOnale vollzogen hat. Er iet 
dal Ergebnil der Entwicldung, die die Auft'aleung von den Aufgaben 
eines Wachpereonale zu denen von Gliedern eines wichtigen sozia· 
len Dienstel genommen hat, der Befähigung, angemeeaene AUI' 
bildung und eine gute Zusammenarbeit aller darin Tätigen vor.uBlebt. 

(2) Man 1011 sich bemühen, sowohl bei der Öffentlichkeit als auch bei 
dem Anstalts personal Veretilndnia für dae Wesen de8 modernen 
Vollzugsdienstee zu wecken und wachzuhalten. Zu diesem Zweck 
sollen alle geeigneten Mittel zu rUnterrichtung der Öffentlichkeit 
benutzt werden. 

11. Spezialisierung de r Aufgaben 

(1) Diese neue Auffallung zeigt sich in dem Bestreben, dem Personal 
in ständig wach.ender Zahl Spezialisten, wie z. B. Ärzte, Peychiater, 
Psychologen, Fürsorger, Lehrer und Gewerbelehrer beizugeben. 

(2) Dies ist ein gesundes Bestreben, und den Regienmgen wird emp· 
foblen, ee wohlwollend ZI1 prüfen, selbst wenn dadurch zulätzliche 
Kolten entstünden. 

111. Koordinierung 

(1) Die zunehmende Spezialisierung kann jedoch eine einheitliche In· 
angriffnahme der Behandlung der Gefangenen behindern und Pro· 
bleme bei der Koordinierung der Arbeit der verechiedenen Typen 
des Ipezialisierten Anltalt8personaIs aufwerfen. 

(2) Demzufolge ist es im Vollzug/' notwendig, dafür zu lorgen, dai 
alle Speziali8ten einheitlich zusammenarbeiten. 
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(3) Es wird auch /Ur notwendig gehalten, durch Ernennung eine, 
Koordinierungsousschusses oder nuf Bndere Weise dulür zu sorgen, 
dur. alle speziulisierten Stellen eine einheilli che Linie verfolgen. 
Dadurch haben die Mitglieder des Personals auch den Vorteil, 
einen klareren Einblick in die verschiedenen Seiten der vorljegen. 
den Probleme zu gewinnen. 

B. Rechtsstellung des Personals 
und Arbeitsbedingungen 

IV. Rechtntellung von Beamten 

Das hauptamtliche Anstaltsperaonal soll die RechtesteIlung von 
Beamten haben, diese soUen daher 
(a) von der Regierung des Landes oder Staates an gestell t werden 

und somit unter die /Ur Beumte geltenden Vorschriften lollen; 
(b) nach bestimmten Auswahlvorschriften, wie z. B. Prüfungen 

zum Zwecke des Wettbewerbs, ergänzt werden; 
(c) Sicherheit ihres Amtes hoben, die Dur von der guten Führung, 

Tüchtigkeit und körperlichen Eignung abhängt; 
(d) auf Lebenszeit ernannt werden und Anspruch aul die Vorteile 

einer Beamtenlaufbahn in Fragen wie Beförderung, soziale 
Sicherheit, Dienstbezüge, Ruhestand und Pensionsbe1.üge haben. 

y. ßauptamtJi.che Tätigkeit 

(1) Dos AnstaltsperaoDal soll mit Ausnahme bestimmter Fach· und 
technischer Krüfte seine gesamte Zeit Bul seine Aufgabe verwenden 
und deshalb hauptamtlich angestellt werden. 

(2) Vor allem darl die Stelle des Anstaltsleiters nicht nebenamtlich 
versehen werden. 

(3) Die Tätigkeit der Fürsorger, Lehrer und Werkmeister soll durch 
Duueranstellung sichergestellt werden, ohne dor. dadurcb nebenamt· 
Iiche Kräfte ausgeschlossen werden. 

VI. Allgemeine Dienstbedingungen 

(1) Die Dienstbedingungen für du AnstalIspersonal 80llen so scin, 
dar. sie bestqualilizierte Personen anzieben und halten. 

(2) Die GehilIter und anderen Beschliftigungsvergünstigungen sollen 
nicht willkürlich nach denen anderer öffentlicher Beamten festge
setzt, 80ndern der in einem neuzeitlichen Strafvollzug8system zu 
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leistenden Arbeit angepalit werden, die vielseitig und sch wierig 
und eine wichtige soziale Arbeit ist. 

(3) Ausreichende und angemeuene Wohnungen sollen in der Nähe 
der Ansllllt !Ur du Anslllitspersnnal zur Verfügung gestellt werden. 

VII. Nichtmilltllrieche Organilation deI Perlon.1a 

(1) Das AnstalupenonBI 8011 nach zivilen Richtlinien organisiert wer· 
den, mit einer Aulleilung in Ränge und DiensIllrade, wie es diese 
Art der Verwaltung erfordert. 

(2) Das Aufsichtspersonal soll entsprechend der Dieziplinarordnung 
der Vollzugsanstalt organisiert werden, um die erforderlichen Rang. 
unterschiede und die Ordnung aufrechtzuerhalten. 

(3) Das Personal soll durch Heranbildung von FaChkräften und nicht 
durch Abslellung aUI den Reihen der Streitkräfte, der Polizei oder 
anderer öffentlicher Dienststellen ergönzt werden. 

VIII. Tragen von Waffen 

(1) Abgesehen von beaonderen Umständen soll Personal, das Aufga· 
ben zu er!Ullen haI, die es in unmittelbare Berührung mit Gefan· 
genen bringen, nicht bewaffnet lein. 

(2) Unter keinen Umstllnden 1011 das Personal Waffen erhalten, wenn 
es in ihrem Gebrauch nicl!t auagebildet ist. 

(3) Es ist wünschenswert, d.6 das Anstaltspersonal für die äu6ere 
Bewachung dei Anstaltsbereichea verantwortlich ist. 

C . . Anstellung des Personals 

IX. Zuständige Stelle und allgemeine 
Verwaltungsm ethoden 

(1) Soweit möglich, soll die Anstellung zentral, entsprechend dem Auf· 
bau eines jeden Staates und unter der Leitung der höheren oder 
zentralen Vollzugabehörde erfolgen. 

(2) Sind andere slllatliche Stellen, wie z. B. eine Beamtenkommillion, 
fUr die Anstellung verantwortlich, so soll von der Vollzugever
waltung nicht verlangt werden, einen Bewerber anzunehmen, deo 
sie nicht fUr geeignet hält. 

(3) Es 8011 dafür gesorgt werden, da6 politische EinOüue bei der Er· 
nennung des Vollzugsperlonah ausgeschaltet bleiben. 
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X. Allgemeine AnBtellungsbedingungen 

(1) Die Vollzugsverwaltung 8011 bei der Au.wahl des Personals beson
den sorgfältig vorgeben und nur solche Penonen auswählen, die 
die erforderlichen Eigenschaften der Unbescholtenheit, Menschlich
keit, Befllhigung und körperlichen Eignung besitzen. 

(2) Die Mitglieder des Penonal. sollen in der Lage sein, die Sprache 
der meislen Gefangenen oder eiDe Sprache, die die meisten von 
ihnen verltehen, zu Bprechen. 

XI. Aufsichtspersonal 

(1) Das Ausbildungs- und Intelligenzniveau dieses Personals soll 10 

sein, dali es in der Lage lIt, aeine Aufgaben mit Erfolg zu erfüllen 
u.nd Nutzen aus den KurBen zu ziehen, die im Verlauf ihres Dien
stes abgehalten werden. 

(2) Angemessene Intelligeoz 80wie berufliche und körperliche PrÜfungen 
für die winenBchaftliche Bewertung der Fähigkeiten der Bewerber 
werden zU8litzlich zu den fachlichen Wettbewerben empfoblen. 

(3) Angenommene Bewerber sollen eine Probezeit ableistlln, um die 
zUBtiindigen Behörden in die Lage zu versetzen, sich eine Ansicht 
über ihre Persönlichkeit, ihren Charakter und ihre Befähigung zu 
bilden. 

XII. Höherer Dienst 

BeBondere Sorgfalt · i8t alll die Ernennllng von Personen ZII ver
wenden, die höhere Posten innerhalb der Vollzugs verwaltung beklei
den sollen; nur entsprechend ausgebildete Perionen mit ausreichenden 
Kenntnissen und Erfahrungen ' Bollen in Betracht gezogen werden. 

XIII. Leiter und leitendes Personal 

(1) Die Anstaltsleiter nnd ibre Vertreter Bollen Dach ibrem Charakter, 
ihrer Eignung für die Verwaltung, ihrer Ausbildung und Erfabrung 
rur ihre Aufgaben ausreichend befähigt sein. 

(2) Sie sollen eine gute Allgemeinbildung sowie eine Neigung und 
Veroulagung zu dieser Arbeit haben. Die Verwaltung 1011 sich 
bemühen, Personen mit einer Fachausbildnng heranzllziehen, die 
eine gute Vorbereitung für den Vollzugsdienst bildet. 
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XIV. Facbkräfte und Verwaltungspersonal . 
(1) Das Pereonal, das beBondere Aufgaben, einscbliefslicb Verwaltuogs. 

aufgaben zu erfüUen hat, 80U die berußicben oder tecbniscben 
Fähigkeiten besitzeo, die für jede der verscbiedenen Aufgaben 
verlangt werden. 

(2) Die An8tellung der Facbkräfte 8011 de8balb auf Grund von 
Diplomen über eine Berufsausbildung oder von Uuiversitätsexamen 
erfolgen, aus denen ibre ~'acbauBbildung ersichtlicb ist. 

(3) Es wird empfoblen, denjenigen Bewerberu den Vorzug zu gebeu, 
die ueben dieseu bernflicben Quolifikationen eine zweite Prüfung 
oder QuolHikation oder besondere Erfabrung in der Vollzug8arbeit 
haben. 

XV. Personol in Anstalten für Frauen 

Du Personal in FrauenonBtalten 8011 ous Frauen bestehen. Dies 
scbliefst jedocb nicbt aus, daCs mllnnlicbes Personal, vor allem Ärzte:' 
und Lehrer, ihre beruflicben Aufgaben in Frauenanstalten odel 
Frauenobteilungen ausüben. Das weibliche Peraonal, gleicbgültig, ob 
weltlicb oder geistlicb, soll soweit möglicb die gleicben Befähigungen 
besitzen, wie sie für die An8tellung in Vollzugsanstalten für Milnner 
verlanKt werden. 

D. Berufsausbildung 

XVI. Ausbildung vor der endgültigen Anstellung 

Vor Dienstontritt soll dem Personal ein AU8bildungskuf8 in aeinen 
ullgelneinen Aufgaben, VOr allem im Hinblick auf Boziale Probleme, 
und in seinen besonderen Aufgaben zuteil werden. Aucb soll von dem 
Personal die Abl"gung einer theoretiscben und praktiBchen Prüfung 
verlangt werden. 

XVII. Aufsichtspersonal 

0) Ein Programm für intensive Berufsausbildung des Aufsicbtsperso· 
nals wird empfohlen. Die folgenden Anregungen mögen al8 Richt· 
linien für die Orgonisation dieser Auebildung in drei Abecbnitten 
dienen: 

(2) Der erete Abscbnitt, der in einer Strafanstalt stottfinden soll, hat 
zur Aufjl;abe, deo Bewerher mit den besonderen Problemen des 
Berufs vertraut zu macben und gleicbzeitig berauszufinden, ob er 

188 



die nötige Befiihigung besitzt. Während dieses erden Abschnitte. sollte 
dem Bewerber keine Verantwortung übertragen werdcn, und scine 
Arbeit soll stets von einem Mitglied des 8tändigen Pertlonals be
aufsichtigt werd~n. Der An.taltsleiter soll einen Vorbereitungskurs 
auf praktischem Gebiet für die Bewerber einrichten. 

(3) Während deo zweiten Abschnitte8 8011 der Bewerber eine Schule 
oder einen Kurs besuchen, der von der höberen oder zentralen 
Vollzugsbehörde eingerichtet wird, die für die theoretische und 
praktische Fachausbildung des Auloichhpersonule verantwortlich 
.ein 8011. Be.ondere Aufmerksumkeit ist auf die Technik der Be
ziehungen zu den Gefangenen zu lenken, die sich auf die elemen
taren Grundsätze der Psychologie und Kriminulogie stützen muli. 
Die Ausbildungskurse sollen darüber hinau8 Unterrichtsstunden 
über die Grundlagen der Strafvollzugswissenschaft, der Austaltsver
wallung, des Strafrechts und damit zusammenhängender Gebiete 
umfassen. . 

(4) Es ist wünschen wert, du6 die Bewerber während der heiden efllten 
Abschnitte in Gruppen zusammengefa6t und geschult werden, um 
zu verhindern, dali sie zu frUb praktisch eingesetzt werden, und 
um die Durchfllbrung der Ausbildullgskurse zu erleichtern. 

(5) Der dritte Abschnitt, der IUr diejenigen Bewerher vorgesehen ist, 
die die bei den ersten Abschnitte mit Erfolg hinter sich gebracht 
haben und du grö6te I ntereS8e sowie Neigung und Veranlagung 
zu dieser Arbeit zeigen, 8011 aU9 praktischer Tütigkeit besteheu, 
bei der sie beweisen sollen, dali sie aUe geforderten Qualifikatio
neu besitzeu. E. 8011 ihnen auch Gelegenheit geboten werden, Aus
bildungskurse fUr Fortgeschrittene in Psychologie, Kriminologie, 
Strafrecht, Strafvollzugswi88enBchuft und domit zUBummcnhüngenden 
Gebieten zu besuchen. 

XVIII_ Leiter und leitendes Personal 

(1) Da dic Methoden der verschiedencn Länder zur Zeit stark von
einander abweichen, soll die Notwendigkeit eincr angemessenen 
Ausbildung der Leiter und ihrer Vertreter vor ihrer Ernennung 
gemllii Nummer XIII ah allgemeine Regel anerkannt werden. 

(2) Wenn Personen von auflerhalb ohne vorherige Berufserfahrung, 
jedoch mit nachweislicher Erfahrunll auf ähnlichen Gebieten als 
Leiter oder stellvettretende Leiter angestellt werden, sollen sie vor 
ihrem Dionstantritt für eine ungemessene Zeitspanne eine theore
tische Ausbildung erhalten und praktische Erfahrung im Strafvoll-
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zug 8ammeln; ein von einer Spezialfach8chule erteiltes Diplom 
oder ein Univer.itütsexamen auf einem der wichtigsten Gebiete 
gilt als ausreichende tbeoretische Ausbildung. 

XIX. Fachkräfte 

Die von Fachkräften zu fordernde Anfaogsausbildunj! ist in den 
in Nummer XIV enthaltenen Anstellungsbedingungen festgelegt. 

XX. Region81e AU8bildungs8nstalte n 
flir Vollzugs personal 

Die Errichtung regionaler Anstalten f1ir die Ausbildung des Per. 
sonals für VoUzulIHanstalten soll gefördert werden. 

XXI. Körperliche Ausbildung und Unterwei8ung 
im Gebrauch von Waffen 

(1) Vollzugsbeamte erhalten eine besondere körperliche Ausbildung, 
die sie befähigt, Zu Angriffen neigende Gefangene mittels der von 
den Bebörden noeb den einschlägigen Rechte· und Verwaltungs· 
vorsebriften vorgeschriebenen Methoden in Schranken zu halten. 

(2) Beamte, die Waffen tragen, werden in ihrem Gebrauch unterwie· 
len und liber die f1ir ihren Gebrauch geltenden Vorschriften belehrt. 

XXII. Ausbildung im Verlauf des Dienstes 

(1) Nach DienstantriU und wllhrend seiner Laufbahn lollte das Per
sonal leine Kenntnisse und beruflichen Fähigkeiten dadurch er· 
halten und vertiefen, daß e8 8n dienstlichen Fortbildungskursen 
teilnimmt, die in bestimmten Zeitabsländen gehalten werden. 

(2) Die AUlbildung deI Auuiebtepersonala im Verlanf dei Dienstes 
soll vor allem Grundsatz· und technilche Fragen betreffen und 
nicht nur Rechte· und Verwaltungsvorechriften. 

(3) Wenn eine besondere Ausbildung erforderlich ilt, soll sie auf 
Kosten des Staates vermittelt werden, und diejenigen, die ,ich dl'!r 
Ausbildung unterziehen, sollen dal ihrem Rang entsprechende Gehalt 
und ihre eonetigen Bezüge erhalten. Eine zuelitzliche Au.bildung, 
die den Beamten auf eine Beförderung vorbereitet, kann auf 
Kosten des Betreffenden und in seiner Freizeit erfolgen. 
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XXUI. Dilkuuionsgruppen, Anstaltabesichtigllngen, 
Seminare für höheres Perlonal 

(1) Für das höhere Penonal werden Gruppendiakllsaionen über Fragen 
von praktiacher Bedeutung - eher als über akademische Fragen -
in Verbindung mit Besichtigungen von Anatalten verschiedenen 
Charaktera, einachlielilich aolcher, die nichh mit dem Strafvolbug 
zu tun haben, empfohlen. Ea wilre wünachenswerl, Fachleute aus 
anderen Ländern zur Teilnahme an solchen ZU8llmmenkUnften 
aufzufordern. 

(2) E. wird auch empfohlen einen AUAtausch zwischen verschiedeaen 
Lilndern einzurichten, um es dem höheren Personal zu ermög· 
lichen, praktische Erfahrungen in Anstalten anderer Länder zu 
sammeln. 

XXIV. Gemeinsame Beratungen, 
Belichtigungen und Zusammenkünfte des Personals 

aller Ran gstulen 

(1) Die Methoden einer gemeinsamen Beratung sollen ausgearbeitet wer· 
den, um allen Rang.tufen des Vollzugspenonals die Möglichkeit 
zu geben, ihre Ansicht zu den bei der Behandlung der Gefange· 
nen angewendeten Melhoden zum Ausdruck zu bringen. Darilber 
hinaus .ollen für alle Kategorien dea Penonals Vortrllge, Besichti
gungen anderer Anstalten und, wenn möglich, regeIrnUfiigll Seminare 
eingerichtet werden. 

(2) Es wird auch empfohlen, Zusammenkünfte zu organisieren, bei 
denen das Personal Informationen austauschen und Fragen von 
beruflichem Interesse erörtern kann. 
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Empfehlungen 
bezüglich offener Vollzugsanstalten 

I. Eine offene Anstalt ist durch das Fehlen materieller und pby· 
sischer Vorsicbtamaßnabmen gegen ein Entweichen (wie z. B. Mau· 
ern, Schlösser, Gitter, bewaffnete oder son!tige belondere Sicher
beitoposten) sowie durch ein SY8tem gekennzeichnet, das auf 
Selbstdisziplin und dem Verantwortunglbewu6tsein des Gefan
genen gegenüber der Gruppe, in der er lebt, beruht_ Diele8 
Syatem ermuntert den Gefangenen dazu, die ihm gewäbrten Frei
beiten Zll gebrauchen, ohne sie ZII mißbrauchen. Diese Merk
male unterscheiden die offene Anstalt von Anstalten anderer 
Art, von denen einige nach d"n gleichen Grundsätzen geleitet 
werden, ohne sie jedoch voll zu verwirklichen. 

11. Die offene An8talt 80llte grundsätzlich eine selbstlindige Aostal t 
sein; sie kaon jedoch, wenn nötig, eine abgesonderte Zweigan
stalt einer Anstalt anderer Art 8ein_ 

lIl_ Ln eine solche Anstalt können Gefangene in Ubereinstimmung 
mit dem Vollzugssystem eines jeden Lande8 entweder am An
fung ibrer Strafe oder nachdem Bie einen Teil in einer anderen 
Anstalt verbüßt baben, eingewielCn werden. 

IV. Das Kriterium bei der Auswahl von Gefangenen für die Ein
weisung in eine offene Anualt soll weder die besondere Art 
der Strafc oder des Vollzugs, unter die der Gefangene flIUt, 
noch die Lilnge der Strafe sein, londorn seine Eignung für die 
Aufnahme in eine offene Anstalt und die Talsache, daß seine 
80ziale Wiedereingliederung dnrch ein solche8 System wahrschein
lich leicbter zu erreichen ist ah durch Vollzug in anderen F or
men der Freibeitsentziehung. Die AUlwabl soll soweit möglich 
auf der Grundlage einer medizinisch-psychologischen Unler-
8ucbung und einer Ermittlung der 80zialen Verhältnislc getrof
fcn werden. 

V. Jeder Gefangene, der sich 018 unfubig erweist, sich dem Vollzug 
in einer offenen Anstalt unzupB8sen oder deslcn Verbolten die 
Allfrechlerhaltung der Ordnung in der An8talt ernstlich gefährdet 
oder du Verhalten anderer Gefangener schädlich beeinflu61, 
soll in eine Anstalt anderer Art verlegt werden. 
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VI. Der Erfolll eiDer ofl'eDeD Aultalt hUDKl VOD der ErfÜUUDII der 
follleDdeD besoDdereD BediDguDgeD ab: 

a) WenD die ADltalt auf dem LaDde gelegeD ilt, 1011 lie nicht 
so iloliert lielleD, dali der SiDD uDd Zweck der ADltalt be
eiDtrUchtiKl wird oder dem PersoDal übermii6ille UDbe
quemlichkeiten verursacht werdeD. 

b) 1m HiDblick auf ihre loziale WiedereiDllliederunll sol1eD die 
GefaDlleDeD mit Arbeit beechäftillt werdeD, die eie auf eiDe 
Dützliche UDd eiDtrUgliche BelchäftilluDg Daeb der EDtlalluDg 
vorbereitet. WeDD auch die BeschllftiguDII mit landwirtschaft
lichen ArbeiteD vorteilhaft ilt, ilt nichtldestoweDiger die 
Beechafl'uDg von Werkltlltten wÜDlcheDlwert, in deDeD die 
GefaDgenen eine berufliche und gewerbliche AUlbildunll er
halten können. 

c) WeDD der loziale WiedereingliederuDgiproze6 in eiDer ver
trauenlvollen Atmolpbllre vor sich gehen 1011, mülseD die 
Mitglieder des PersoDal1 den Charakter und die besondereD 
Bedürfniese einel jeden Gefangenen kenDen und es verste
hen, eiDen heillamen moralischeD EinOufi auszuübeD. Diele 
Erwägungen 101\en bei der Auswahl deI PersoDals ma6ge
bend leiD. 

d) Au. dem.elben Grunde 1011 die Zahl der Gefangenen in 
lolchen Grenzen bleiben, da6 der Anstaltsleiter und die hö' 
heren Beamten in der Lage lind, jeden GefaDgenen genau 
keDnenllulerneD. 

e) EI iet notwendig, die wirktame Unterstützung der Öffentlich
keit im al\lIemeinen und die der benachbarten Gemeinden 
im belonderen für den Betrieb ofl'ener Anstalten zu erlan
lien. Zu dietem Zweck ist el daher u. a. notwendig, die Öf
fentlichkeit über die Ziele uDd MethodeD eiDer jedeD oITe
neD Aultalt uDd auch von der Tatsache zu unterrichteD, dali 
da. in ihr angewendete System eine erhebliche moralische 
Anstrengung lelteDI des Gefangenen voraulletz.. In diesem 
Zusammenbang können sich örtliche und staatliche Nach
richtenmillel als wertvoll erweisen. 

VII. Bei der Anwendllng dei Systeml der ofl'eneD Anltalten 8011 eich 
jedes LaDd - uDter eDtlprechender Berücklichtiguug seiner be
.0udereD 10zialeD, wirtschaftlicheD uDd kulturellen Verhllitnille , 
- VOD deD folgeDdeD Erkenntnissen leiten laIBen: 
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0) Länder, die zum ersten Mal einen Versuch mit dem System 
der offenen Vollzugsan.talten machen, sollen davon Abstand 
nehmen, im vorau. reste und inB einzelne gebende Vorsehril· 
ten rür den Betrieb ofl'ener Anstalten festzulegen; 

b) während des VersuchutadiumA sollen sie sich von Organiso· 
tionsmethoden und Verfohren leiten lassen, die sich in an· 
deren Läudern, die aur diesem Gebiet schon fortgeschrittener 
sind, als wirksam erwiesen haben. 

V IlI. Während in der offenen Anstalt das Risiko des Entweichens 
und die Gefahr, da6 der Gefangene die Verbindung mit der 
Außenwelt in mißbräuchlicher Weise benutzt. zugegebenerma. 
"en größer ist als in Anstollen anderer Art, werden diese Nacb· 
teile bei weitem durch die folgenden Vorteile aurgewogen, die 
die offene Anstalt jeder sonstigen Anstalt überlegen macht. 

a) Die offene Anstalt ist für die soziale Wiedereingliederung 
der Gefangenen günstiger und gleichzeitig ihrer körperlichen 
und geistigen Gesundheit förderlicher. 

h) Die dem offeuen VoJlzugssystem eigene Beweglicbkeit kommt 
in einer freiheitlicheren GestHltunl! der Vorschriften zum 
Ausdruck; die Spannungen des Gefilngi.leben. werden ver· 
mindert, und dadurch hessert sich die DiBzil'lin. Darüber 
hinaus schaffen dos J<' ehlen eines materiellen und pbysischen 
Zwangs und das göllere Vertrauensverhältnis zwischen Gefan o 

genen und Aufsichtspersonal die Voraussetzungen dafür, da6 
bei den Gefangenen ein echter Wunsch nocb sozialer Wieder· 
eingliederung geweckt wird. 

c) Die Lebensbedingungen in offenen Anstalten gleichen mehr 
denen des normalen Lebens. Infolgedes8en können wünschens· 
werte Verbindungen mit der AuJienwelt leichter berge~telJt 
werden, und dem Gefan~enen kann auf diese Weise klar· 
gemacht werden, da" er nicht alle Verbindungen zur Gemein· 
.chaft verloren bot; in diesem Zusammenhang könnten viel· 
leicht gemein.ame Spaziergänge und sportliche Wettkämpfe 
mit Mannschaften von außerhalb durcbgeführt und sogar in 
Einzelfällen Urlaub gewiibrt werdeu, vor allem, um die Ver· 
bindung mit der Familie aufrechtzuerhalten. 

d) Die gleiche Maßnahme ist weniger kostspielig, wenn sie in 
einer offenen Anstalt stalt in einer anderen Anstalt angewen· 
det wird, vor allem wellen der geringeren Baukosten und 
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- im Falle einer landwirtschaftlichen Anstalt - wegen der 
höheren Einkünfte, die aUI dem Ackerbau erzielt werden, 
wenn dieser rationell betrieben wird. 

rx. Zusammenlas8end 

0) ist der Kongre& der Vereinten Nationen über Verbrechens· 
verhütung und Bebandlung Straffälliger der Ansicht, dar. die 
offene Anstalt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung 
des modernen Strafvollzugs darstellt und eine der erlolgreich· 
sten Anwendunllen des Grund8atzes der Individnalisierung 
der Strafe im Hinblick auf die 80ziole Wiedereingliedernng 
bedeutet; 

b) glaubt er, da6 du System der offenen Anstalten zu einer 
Verminderung der Nachteile kurzfristiger Freiheitsstrafen bei· 
trogen könnte; 

c) empfiehlt er infolgedessen den offenen Vollzug auf die grö6t
mögliche Zahl von Gefangenen auszudebnen, sofern die in 
den vorstehenden Empfehlungen oufgefübrten Voraussetzun· 
gen erfüllt lind; 

d) empfieblt er, Statistiken anzulegen und durch nacbfolgende 
Unt"rsnchungen zu ergänzen, die soweit möglich mit Hilfe 
unobbängiger wi8senschaItIicher Stellen durchgeführt werden 
und es ermöglichen, vom Standpunkt der Rückllilligkeit und 
der sozialen Wiedereingliederung aus die Ergebnisse der 
Bebandlung in offenen Anstalten festzustellen. 

195 



Empfehlungen bezüglich der Gefangenenarbeit 

Allgemeine Grundsätze 

I. Vorbehaltlich ibrer ärztlich fe.tge.tellten körperlichen und 
gebtigen Eignung sollen alle Strafgefangenen zur Arbeit ver· 
pflichtet .eln. Die Arbeit darf nicht als eine zusätzliche Strafe 
aufgefe6t werden, sondern als ein Millel, die Wiedereingliederung 
des Gefangenen zu fördern, ibn zur Arbeit zu erzieben, beslere 
Arbeitsgewobnheiten herauszubilden, sowie Mü6iggang und 
Unordnung zu verhindern. Gefangene, die rechtlich nicht zur 
Arbeit gezwungen werden können, sollen doch arbeiten dürfen 
und dazu e.rmutigt werden. 

11. Die Interellen der Gefangenen und ibrer Berufsausbildung 
dürfen nicht dem Zweck untergeordnet werden, aUI der Gefan· 
genenarbeit einen finanziellen Nutzen zu zieben. Der Staat bat 
die Pflicht, für angeme,.ene und ausreichende Beschäftigung 
der Gefangenen zu sorgen. Die. soll vorzugsweise durch staat· 
Iiche Eigenbetriebe gescheben, die ihre Aufträge von 8taatlichen 
Stellen bekommen. Die Privatindustrie kann bilflweise in 
Anspruch genommen werdeu, wenn dafür ausreichende Gründe 
vorliegen, vorausge8etzt, daS angeme88ene Vorkehrungen getroffen 
lind, um zu gewährleisten, dafi die Gefangenenarbeit nicht 
au.gebeutet wird und die Interessen der · Privatindustrie und 
der freien Arheit8kräfte geschlltzt sind. 

IH. Die Gefangenenarbeit soll unter Bedingungen und in einer 
Umgehung verrichtet werdeu, die zu Flei6 und Interelle an 
der Arbeit anregen. Die Leitung und Organisation der Gefange· 
nenarbeit. gleichgültig, ob auf gewerblichem oder landwirtschaft· 
Iichem Gebiet, soll 80 weit wie möglich derjenigen der freica 
Arbeit entsprechen, damit die Gefangenen die Möglichkeit haben, 
sich den Bedingungen de8 normalen Wirtschaftsleben. anzupa8len. 

IV. In den Arbeitsprogrammen der Vollzugsanltelten eoll beeondne 
Aufmerksamkeit der Bernfeausbildung derjenigen Gefangenen 
geechenkt werden, die daraus Nutzen zieben können, und ins· 
besondere auch der jugendlichen Gefangenen, entsprechend den 
in dem Land allgemein anerkannten Metboden und Normen, 
um die Gefangenen in die ~ge zu versetzen, da6 sie unter 
den gleichen Bedingungen wie Personen eu6erhalb der An8ta1t 
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ihre Ausbildung erhalten und gegebenenfalls das gleiche Diplom 
oder Zeugnis wie unler normalen Umständen erwerben können. 
Die Betriebe sollen 10 verseliiedenartig sein. da& sie den 
Erfordernislen des Arbeitlmurkts und dem Erziehung8niveau, 
den Fühigkeiten und Neigungen der Gefangenen 8ngepaJit 
werden können. 

Aufserbalb der Arbeitszeit 8011 dem Gefangenen Gelegenheit 
gegeben werden. seine Fertigkeit auf dem Gebiet. 001 dem er 
bereits arbeitet, oder aul irgendeinem geeigneten Gebiet. an 
dem er lnteres.e hat, zu verbeisern. beispielsweile durch 
Teilnahme an tbeoretischem oder praktischem Unterricht. 

V. Es ist wUneeben8wert, geeigoete Kategorien von Gelangenen 
ciner BerulseignungsprUfung zu unterziehen und die Ergebnille 
in Betracht zu zieben. wenn ihnen eine bestimmte Arbeit in 
der Anstal\ zugewiescn wird. 

In den Grenzen. die mit eincr geeigneten Berullwabl und mit 
den Erfordernissen der Anslaltaverwaltung und der Disziplin 
vereinbar sind. sollen die besonderen Neigungcn des GelangeDen 
bei der Zuweisung der fllr ibn geeigne18tcn Arbeit berücksich
tigt werden. Sie 1011 80 seiD, da6 die Fähigkeit des Gefangenen, 
nach der EntlaesuDg einen ordcntlichen Lebenlunterbalt zu 
verdienen. erbalten oder gesteigert wird. 

Es ist wünschenswert fedzu8tellen, welche Arten VOD Arbeit im 
Hinblick auf die Wied.,reingliederung der Gefungenen rur die 
VollzugsanstalteD am geeigneteten sind. 

V I. Die zum Schutze der Sicherheit und Gesundheit der Ireien 
Arbeiter getroffenen Vorkehrungen sollen auch in den Anltalten 
beachtet werden. MoCsnobmen sollen getroffen werden. Gefangene 
für Betriebsunfälle und Beruf~kraDkbeiten zu nicht ungünstigeren 
Bedingungen als don gesetzlich für freie Arbeiter vorgelebenen 
zu entschädigen. Außerdem sollen Gefangene in weitestgehendem 
Umfang die in ihren Ländern beltehenden Möglichkeiten der 
Sozialversicherung in Anspruch nebmen können. 

VII. Gefangene sollen einen angemessenen Lobn IUr ibre Arbeit 
erhalten. Dieser Lobn soll zumindest &0 sein. dars er den Eifer 
und das Interel!c an der Arbeit förderL Es ist wünschenswert. 
daß er ausreicht, dem Gefangenen zu ermöglichen, wenigstens 
teilweise ibre Familien zu unterstützen, die Verletzten zu 
eutschädigen. ibre eigenen Interessen iunerhalb der vorgeschrie
benen Grenzen zu befriedigen lind einen- Teil all Ersparni8le 
zurUckzuleg~u, die ihnen bei der EntJal8ung. erforderlichenfalls 
von einem Beamten oder einer Dienststelle. ausgehändigt werden. 
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V 111. Bei der Aulstellung von Programmen für die Gefangenenarbeit 
8011 der Nutzbarmachung der offenen Anstalten weitestgehend 
Raum gegeben werden, nicht nur, Ulll die Vielzahl beruflicher 
Möglichkeiten, die offene Anstalten bieten, bereitzustellen, sondern 
auch, um zu ermöglichen, da6 die Gelangenenarbeit unter 
Bedingungen ausgeführt werden kann, die denen der Ireien 
Arbeit am nächsten kommen. 

IX. Die Errichtung oder Erweiterung von Programmen sollte 
erwogen werden, in deren Rah men es ausgewählten Gefangenen, 
vor allem Rolcben, die lange Strufen zu verbü8sen baben, in 
den letzten MODaten vor ihrer Entlassung gestattet werden 
kann, täglich zu einem privaten Arbeitgeber oder zn einem 
ötTenllichen Unternehmen zur Arbeit zn geben, wenn möglich, 
in dem Beruf, in dem sie vor ihrer Strafe gearbeitet haben 
oder während ihrer Strafe ausgebildet worden sind. 
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